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Vorwort.

S i tb c n i  ich diese kleine S chrift der Oeffentlichkeit irbergebe, 
g laube ich ein p a a r  W o rte  voranschicken zu müssen. I n  
F olge meiner E rk lä ru ng , daß ich Gewissens- und des von 
m ir abgelegten H om agialeides h a lb e r, weder die proviso
rische R egierung anerkennen noch auch ihren V erfügungen  
F olge leisten könne und wolle, w urde ich M itte  M a i 1848 
von derselben meines A m tes, a ls  P red iger zu O lderup in 
der P rop ste i H usum , entlassen. Nach meiner Absetzung 
blieb ich noch reichlich 2  M o n a te  im  P a s to ra t  daselbst, 
w o ra u f  ich mich A n fang s August nach F lensbu rg  begab. 
I c h  habe mich in dieser S ta d t  bis hieher um  so lieber auf- 
gehalten, nicht n u r, weil sie meine V aterstad t ist, sondern 
auch weil die überwiegende M ehrzahl ihrer B ew ohner dem 
K önige die schuldige Treue bew ahrt h a t und m it m ir in 
Betreff der Angelegenheiten unseres Landes gleiche Ansich
ten und W ünsche, H offnungen und Befürchtungen hegt. 
S o  sehr ich es liebe, offen anfzutreten, so wenig neige ich 
mich von N a tu r  dahin , öffentlich hervorzutreten, und dies



ist der Grund, weshalb ich bisher geschwiegen habe. Der 
Gedanke indessen, daß ich wohl eben so sehr verpflichtet, 
als berechtigt sei, meine Ueberzeugung in einem weiteren 
Kreise darznlegen, hat mich allmählig jene Abneigung 
überwinden lassen, und mich bewogen, durch die Herausgabe 
dieser Schrift ein geringes Scherflein zum Wohle meines 
geliebten Vaterlandes beizutragen.

Flensburg, den 16. April 1850.

P .  O tze rr.



& t e  Herzogthümer Schleswig und Holstein befanden sich 
zu Anfang des verhängnisvollen Jahres 1848 in einer 
glücklichen Lage. Die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens, 
welcher in den meisten Gegenden den Fleiß des Landman
nes reichlich lohnt, die günstige Lage zwischen 2 großen 
Meeren, von denen namentlich die Ostsee mehrere geräu
mige, tiefe und sichere Häfen bildet, die mit Einsicht ver
bundene und durch bedeutende Geldkräfte unterstützte Be
triebsamkeit der ihrem Charakter nach ruhigen und beson
nenen Bevölkerung, das unverkennbare Bestreben der Re
gierung, durch weise Gesetze und zweckmäßige Einrichtungen 
das materielle, wie das geistige Wohl ihrer Unterthanen 
zu gründen und zu fordern, alles dieses, und was sonst 
noch angeführt werden könnte, vereinigte sich, um unser 
Land auf eine immer höhere Stufe der Blüthe zu erheben.

Doch an dieser Blüthe, die sich von Zeit zu Zeit im
mer herrlicher entfaltete, nagte schon seit Jahren ein gif
tiger Wurm. Es war dies die schleswig-holsteinische 
P a r t h e i ,  an deren Spitze der Herzog von Augustenburg 
stand, welcher, unzufrieden mit der weniger glänzenden 
Lage eines großen Grundbesitzers nach der erhabenen 
Würde eines regierenden Fürsten strebte, und dabei an sei
nem Bruder, dem Prinzen von Roer, einen treuen Ver-
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bündeten und eifrigen Gehülfen hatte. Diese Thatsache ist 
durch die von dem Etatsrath Wegener*) herausgegebenen 
Briefe unwiderleglich dargethan, und deshalb konnte der 
dänische Minister der auswärtigen Angelegenheiten vor 
längerer Zeit mit Recht öffentlich erklären, daß der Aufruhr 
in den Herzogthümern hauptsächlich von ehrsüchtigen und 
pflichtvergessenen, dem Königshause nahe stehende Fürsten 
hervorgerufen und geleitet worden sei. Es läßt sich leicht 
denken, und eben so leicht Nachweisen, Laß diese Parthei, 
indem ihre Bestrebungen unablässig auf die Losrei ssung 
des Herzogthums Sch leswig  von  Dännemar k  
und dessen V e r b i nd u n g  mi t  Deutschland gerichtet 
waren, manches Gute verhinderte, sobald nemlich dasselbe 
ihren Absichten in Wege stand, oder auch nur im Wege 
zu stehen schien. Die Ständeversammlungen, die in den 
ersten Diäten manche gute Gesetze und Ordnungen in 
Vorschlag brachten und durch ihre Berathung förderten, 
wurden zuletzt nur allzuhäufig ein Schauplatz unerquick
licher politischer Kampfe. Der Plan, die West- und Ost
see durch eine Eisenbahn von Flensburg nach Husum und 
Tönning auf dem kürzesten Wege mit einander zu verbinden, 
hatte keinen rechten Fortgang, weil er den Schleswig-Hol
steinern, welche in der Ausführung desselben ein Hinderniß 
für die Verbindung des Herzogthums Schleswig mit

■)  lieber das wahre Verpältniß des Herzogs von Augustendurg 
zum holsteinischen Aufruhr. Eine aetenmäßige Darstellung 
nebst Beilagen aus den augustenburgischen Papieren von 
D r. C. F. Wegener, König!. Dän. Etatsrathe, Geheimen 
A rcd iva r. Historiographen, R itte r des Dannebrogsordens. 
D ritte  Auflage. Copenhagen 1849.
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Deutschland erblickten, nicht zusagte. Doch genug hievon. 
Wir könnten es leicht verschmerzen, daß die schleswig-hol
steinische Parthei manches Gute verhinderte, wenn wir nur 
nicht klagen dürften über das viele Böse, welches sie über 
unser Land gebracht bat.

Wahrscheinlich wäre ihr auch die Schmach erspart, 
ein Fluch für das Land zu werden, wenn nicht die erschüt
ternden Begebenheiten in Deutschland und Frankreich ein- 
getrcten wären. Obgleich sie stark war durch die Macht, 
das Ansehn, den Einfluß, die Intelligenz, die List und 
Schlauheit ihrer Führer, so erlitt sie doch manche Nieder
lagen, die ihre Hoffnungen beträchtlich herabftimmten. 
Dies im Einzelnen darzulegen würde jedoch für den Zweck 
dieser Blätter nicht nur zu weitläuftig, sondern auch über
flüssig sein, weshalb wir uns damit begnügen in dieser 
Hinsicht auf die Wegenersche Schrift zu verweisen. Nach
dem König Friedrich V II. am 20. Januar 1848 die 
Regierung angetreten und 8 Tage später das bekannte 
Verfaffungsrescript erlassen hatte, machtensich aufs Neue 
unter den Schleswig-Holsteinern revolutionäre Bewegungen 
bemerklich. Doch wäre es der Regierung wohl gelungen 
Herr derselben zu bleiben, wenn nicht die Kunde von den 
Begebenheiten in Paris, Wien und Berlin die schleswig- 
holsteinische Parthei mit neuer Kraft, neuem Muth, neuer 
Hoffnung, ja wohl gar mit der gewissen Aussicht auf einen 
glücklichen Erfolg erfüllt hätten*). Am 18. März fand

*) Vergl. hierüber: Zcugniß, abgcfordcrt von dem Kirchenprob- 
stcn Nielsen in Schleswig in dessen «Materialien zu einer 
Appellation für Schleswig-Holstein und dessen Geistlichkeit«, 
von L. N . von Scheel, Königlich dänischem GeHeimen-Conse-
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die entscheidende Versammlung in Rendsburg statt, in 
welcher eine aus dem Advokaten Beseler und Bargum, so 
wie dem Grafen Reventlou bestehende Negierungscommittee 
niedergesetzt und der Beschluß gefaßt wurde, eine Deputa
tion nach Kopenhagen zu senden, um die Errichtung eines 
selbständigen Staates Schleswig-Holstein, und die Einver
leibung Schleswigs in den deutschen Bund zu fordern. 
Man wartete indessen, wie man doch billiger Weise hätte 
müssen, die Antwort des Königes nicht ab, sondern ehe 
die Deputation mit derselben zurückkehrte, constituirten sich 
der Advokat Beseler, der Prinz Friedrich von Noer, der 
Graf Neventlou-Preetz, der Kaufmann M. T. Schmidt 
in der Nacht von dem 23—24. März in Kiel zu einer 
provisorischen Regierung — derselben trat bald darauf der 
Advokat Bremer bei, und einige Tage später wurde der 
Eisenbahn-Direetor Olshausen ausgenommen — und pro* 
klamirten den Ausbruch des Aufruhrs. M it einem zum 
Abfall verführten Jägercorps fuhr der Prinz von Noer in 
der Frühe des Morgens auf der Eisenbahn nach Rends
burg, und machte sich, indem er durch das lügenhafte 
Vorgeben, daß der König gefangen gehalten werde und 
durch ihn befreit werden solle, die Garnison auf seine 
Seite brachte, zum Herrn der Festung, worauf sich die 
provisorische Regierung eben dahin begab, um unter dem 
Schutz der Wälle und Mauern dieser Stadt das unheil
volle Werk der Revolution weiter zu führen, welches dem
nach schon zwei Jahre unser Land zerrüttet.

renzrathe, Großkrcuz vom Dancbrogc und Danncbrogsm ann. 
Zweite Auflage. Kopenhagen 1850.
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Wir haben demnach die C onstitu irung der p ro v i so- 
rischen N egierung als einen rev o lu tion  ären S chritt 
bezeichnet, und damit eine schwere Anklage wider dieselbe 
erhoben, indem die Revolution, oder die Auflehnung der 
Unterthanen wider die rechtmäßige Obrigkeit, durch Gottes 
Wort gerichtet wird, und deshalb vom christlichen Stand
punkte aus angesehen durchuas verwerflich ist. Bezeugte 
sich nicht unser allerheiligster Erlöser selbst der heidnischen 
Obrigkeit gehorsam, und ermahnte er nicht auch seine 
Jünger derselben unterthan zu sein, indem er sprach: 
gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist? Folgten nicht die 
Apostel, wie in allen anderen Dingen, so auch hierin dem 
Vorbild ihres Herrn, jo lange dieser Gehorsam mit der 
Treue gegen ihn und der Bewahrung ihres Glaubens sich 
vereinigen ließ. Heißt es nicht im Briefe Pauli an die 
Römer Cap, 13. Jedermann sei unterthan der Obrigkeit 
die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 
ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott 
verordnet. V. 2. V. Wer sich nun wider die Obrigkeit 
setzet, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, 
werden über sich ein Urtheil empfangen. V. 5. So seid nun 
aus Roth unterthan, nickt allein um der Strafe willen, son
dern auch um des Gewissens willen? Ermahnt uns nicht 
der Apostel Petrus in seinem ersten Briefe Cap. 2 folgen* 
dermaassen: V. 13. Seid unterthan aller menschlichen 
Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem Könige, als 
den Obersten V. 14. oder den Hauptleuten als den Ge
sandten von ihm, zur Rache über die Uebelthäter und zu 
Lobe den Frommen. V. 17. Thut Ehre Jedermann habt
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die B rü d e r  lieb. Fürchtet G ott .  E h re t  den König V .  18. 
I h r  Knechte seid u n te r th a n  mit aller Furcht den H erren ,  
nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den 
wunderlichen. V . 19. D e n n  d a s  ist G n a d e  so jemand um 
des Gewissens willen zu G o t t  das  Nebel v e r t rä g t ,  und 
leidet d a s  Unrecht? Und wenn w ir  den Austritt  des  A po
stels P a u l i  mit dem Hohenpriester A n a n ia s ,  welcher in 
der Apostelgeschichte C ap . 23  erzählt w ird ,  in s  Auge fassen, 
können w ir  es da wohl lä u g n e n ,  daß der Christ sich auch 
der ungerechten Obrigkeit  ehrerbietig bezeigen m u ß ?  I n  
S u m m a :  d a s  W o r t  G o t t e s  bezeichnet es a l s  eine 
v e r w e r f l i c h e  und s t r a f b a r e  T h a t ,  wenn sich J e m a n d  
w i d e r  d i e  r e c h t m ä ß i g e  O b r i g k e i t  a u f l e h n t .

Diese W a h rh e i t  stellen denn auch viele S ch lesw ig-  
Holsteiner, namentlich diejenigen u n te r  i h n e n ,  welche dem 
geistlichen S ta n d e  angehören ,  durchaus nicht in Abrede, 
w esha lb  w ir  denn es auch nicht für nöthig erachtet haben 
die eben angeführ ten ,  fü r Je d e rm a n n  leicht verständlichen 
S te l len  der heiligen Schr if t  weiter zu erläu tern .  S i e  ge
ben sich aber eben desh a lb ,  um mit dem W o r te  G o t te s  
nicht in Widerspruch zu t re te n ,  desto mehr M ü h e  nachzu
weisen, daß die A n k l a g e  d e r  R e v o l u t i o n ,  welche m an  
w ider sie erhebt, u n b e g r ü n d e t  sei. Z u  dem E nde  erinnern 
sie zuvörderst a n  f r ü h e r e  V o r g ä n g e ,  indem sie durch 
die D a r le g u n g  derselben sich schon zur Hälfte gerechtfertigt 
zu haben glauben. S i e  berufen sich namentlich au f  d i e  
S t ä n d e v e r s a m l u n g e n  v o n  1 8 4 4  u n d  1 8 4 6 ,  und  
bemerken hiebei, daß in den an  den König  erlassenen Ad- 
dressen derselben nicht der Geist der R e v o lu t io n ,  sondern 
vielmehr der Geist der Ergebenheit  und  T re u e  gegen den
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Landesherrn sich ausspreche. S o  gerne w ir  die Richtigkeit 
dieser B e h a u p tu n g  e in r ä u m e n ,  so w en ig  können w ir  die 
F o lg e r u n g ,  welche m an d ar au s  zieht, zugeben. O d er  ist es  
nicht schon manchmal vorgekom m en, daß eine P a r th e i  im  
Volke w ider  ihren Herrscher aufstand, nachdem sie e in ige  
J a h r e  zuvor ihre Ergebenheit a u f  mannichfache Art bezeugt  
hatte?  G e w i ß !  D i e  Geschichte früherer Zeiten und auch 
der beiden letzten J a h r e  liefert dafür in  mehr a l s  einem  
Lande die traurigsten B e le g e .  Ueberdies l iegt  es ja in der 
N a t u r  der S a c h e ,  daß d iejen igen , welche eine E m p ö ru n g  
beabsichtigen, sich so lange  verstellen, b is  sie offen auftreten  
zu können g lauben.  S o  hat es  sich auch in unserem Lande 
gezeigt. Durch  die v o n  E ta tsrath  W eg en er  veröffentlichten 
B r ie fe  ist unwiderleglich d a r g e th a n ,  daß die schleswig-  
holsteinische P a r t h e i ,  welche in den S tä n d ev e rsa m m lu n g e n  
die herrschende w a r ,  gerade zu der Zeit ,  w o  sie durch Ad-  
drefsen ihre Ergebenheit gegen den Landesherr» öffentlich 
bezeugte, im Geheim en zu dem schleswig-holsteinischen A u f
ruhr den G rund  legte. D e s h a lb  sind auch jene Addresser: 
an den K ö n ig ,  in so weit  nemlich, a l s  die Leiter der 
schleswig-holstein ischen P ar th e i  sich dabei betheiligt haben,  
durchaus keine D en k m a le  der Ergebenheit und T re u e ,  son
dern im G egenthe i l  Zeugnisse niedriger Heuchelei und listiger 
Verstellung.

D o ch  die S c h le s w ig - H o ls t e in e r  w o l len  w ie  vorher so 
auch nachher ihre Pflichten gegen den Landesherrn erfüllt 
haben, und  der G e is t  der T r e u e  soll zu keiner Zeit  un d  
auch jetzt noch nicht von  ihnen gewichen sein. Z u m  B e 
w e i s  dafür berufen sie sich nicht bloß a u f  d a s  V erha lten  
der S tä n d e v e r sa m m lu n g ,  und die von  ihnen a n  den K ö n ig
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erlassenen Add ressen, die u n s  freilich nach dem V o rh erg e 
henden zu einem g anz  anderen R esulta t  geführt haben,  
sondern ganz vorzüglich a u f  d i e  P r o k l a m a t i o n  d e r  
p r o v i s o r i s c h e n  N e g i e r u n g ,  a l s  a u f  einen Freibrief  
und ein g utes  Z e u g n iß ,  welches sie Allen, die sie des  A uf
ruhrs beschuldigen, Vorhalten. D i e  provisorische R e g ie r u n g ,  
sagen sie, hat lau t  derselben die R eg ieru n g  d es  Landes  
nur i m  N a m e n  d e s  L a n d e s h e r r n  übernom men. V e r 
hielte es  sich n i c h t  b l o ß  d e n  W o r t e n  n a c h ,  sondern auch 
i n  d e r  T h a t  so ,  dann  hätte freilich N iem an d  nöthig  sich 
w eg en  der von  ihm  geschehenen Anerkennung und U n te r 
stützung der provisorischen R e g ieru n g  zu v eran tw o rten ,  
denn in diesem Falle  hätte m an  ihr ja eben so gut gehor
chen müssen, a l s  jeder anderen im N a m e n  des K ö n ig s  
fungirenden Regierungsbehörde. Allein es  läßt sich nichts 
leichter beweisen, a l s  daß die W o rte  „ im  N a m e n  des Lan
desherrn" nur ein l ü g e n h a f t e s  V o r  g e b e n ,  und eine 
l i s t i g  e r s o n n e n e  F i r m a  s i n d ,  um die B e a m te n  desto 
leichter auf  die gefährliche B a h n  der R e v o lu t io n  zu v e r 
locken. W ir  dürfen u n s  nur deutlich vorstellen, w a s  es  
heißt, im N a m e n  J e m a n d e s  e tw a s  thun. S o l l  jemand in  
W a hrhe it  von  sich sagen können, daß er im N a m e n  eines  
Anderen h a n d e l t ,  so kann er d a s  n u r ,  w e n n  er e i n e n  
v o l l g ü l t i g e n  A u f t r a g  dazu hat und w en n  er bei dem,  
w a s  er in seinem N a m en  u n te rn im m t,  sich der B e i s t i m 
m u n g  d e s s e l b e n  versichert halten darf. W e r  hat denn  
der provisorischen R eg ieru n g  den A uftrag  gegeben ,  a l s  
solche auszutreten? D e r  K ö n ig ,  welcher kraft seiner S o u 
v erän itä t  es  allein konnte, hat es nicht gethan, sondern im  
G e g en th e i l  unterm 2 9 .  M ä r z  jen es  V o rg e be n  der proviso-
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rischen Negierung für falsch erklärt, derselben, als aufrüh
rerischen Unterthanen, befohlen von der Stellung, welche 
sie sich angemaaßt hatte, zurückzutreten, und zugleich die
jenigen, welche sich den insurrectionellen Bewegungen an- 
geschlofsen haben möchten, aufgefordert zu ihrer Pflicht zu
rückzukehren. Die nach Rendsburg auf den 3. April 
berufenen Ständedeputirten bestätigten allerdings nachträg
lich die Constituirung der provisorischen Regierung, allein 
abgesehen davon, daß die Deputirten, welche der Einberu
fung Folge leisteten, größtenteils schlcswig - holsteinisch 
gesinnt waren, und der Act der Bestätigung deshalb nicht 
anders als eine bloße Komödie genannt werden kann, so 
hatten sie dazu auch ganz und gar keine Befugniß. Sie 
waren vom Volke dazu gewählt, um die vom Könige ihnen 
vorgelegten Gesetzentwürfe zu berathen und neue Gesetze 
vorzuschlagen, überschritten also ihr Mandat, indem sie der 
selbstgeschaffenen provisorischen Regierung durch ihre Bei
stimmung den Schein der Rechtmäßigkeit verliehen. Und 
obwohl es für die Sache von keinem sonderlichen Belang 
ist, so können wir doch nicht unterlassen auf die Unge
reimtheit aufmerksam zn machen, welche sich die provisorische 
Regierung dadurch zu Schulden kommen ließ, daß sie, 
indem die Königliche Ernennung einiger Deputirten noch 
nicht erfolgt war, dieselben aus eigner Machtvollkommen
heit selbst ernannte, und auf diese Art sich durch sich selbst 
bestätigen ließ. Eben so wenig aber, als die provisorische 
Regierung einen Auftrag hatte, der sie berechtigte, als solche 
aufzntrcten, eben so wenig konnte sie bei ihren Handlungen 
sich der Zust immung des Landes Herrn versichert 
halten. Sie ließ ein aus den zum Abfall verführten Sol-
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daten und a u s  Freischärlern bestehendes Heer in Schlesw ig  
vorrücken, und einer von ihnen, der P r in z  v. N o e r ,  stellte 
sich an  die Spitze desselben, um den D ä n e n  den W eg  über 
die B e lte  zu weisen. S i e  ließ W affen  a u s  dem Arsenal 
zu R e n d sb u rg  an  die B e w o h n e r  der südlichen S tä d t e  und  
Ortschaften des H erzogthum s Sch lesw ig  verthe ilen , und 
sandte Commissaire a u s ,  um den Landsturm zu organisiren. 
S i e  gab hinsichtlich der V olksbew affnung eine V e ro rd n u n g ,  
die ihr vom Fürsten der F insterniß  selbst eingegeben zu sein 
schien, indem sie den E in w o h n e rn  zur Pflicht machte, sich 
gegen die D ä n e n  der vernichtendsten M i t te l  zu bedienen, 
dieselben nicht n u r  in T r u p p s  sondern auch Einzeln zu 
überfallen und todt zu schlagen, so wie auch ihre Hospitä ler 
aufzubeben, in  Hinsicht dessen es jedoch unentschieden ge
lassen w u rd e ,  ob m an  die Kranken und V erw undeten  au f  
die S t r a ß e  h inau sw erfen ,  oder lieber au f  der S te l le  tödten 
solle. S i e  erließ Gesetze, welche dem erklärten W illen des 
Königes gerade zuwider l iefen , wozu namentlich d a s  G e 
setz über die W a h l  von Abgeordneten S c h le sw igs  zur N a 
t ionalversam m lung in F rankfurt ,  so wie d a s  schleswig-hol
steinische S taa tsg rundgese tz  gehören. S i e  setzte ohne W e i 
teres geistliche und weltliche Beam te  a b ,  welche Gewissens 
und des von ihnen abgelegten E ides  halben ihren Befehlen 
und A nordnungen  nicht gehorchen konnten und wollten. 
S i e  ließ unbescholtene B ü rg e r  nach R e n d s b u rg  schleppen 
und  dort Wochen lang  im Gefängnisse schmachten, a u s  
keinem anderen G ru n d e ,  a l s  weil sie es gewagt ha tten ,  für 
Recht und  W ahrh e i t  ein freies W o r t  zu erheben. W a h r 
lich, wenn irgend jem als  der N am e  eines K ö n ig s  schänd
lich gemißbraucht worden ist, so ist es durch die proviso-
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rische R eg ie ru ng  geschehen, und wie da noch von einer R e .  
g ierung  im N am en  des Landesherrn  die Rede sein kann, 
d a s  m ag  der verkünstelte und verw irr te  Verstand eines 
ächten Sch le sw ig  - Holsteiners begreifen, der schlichte und 
gesunde Menschenverstand begreift es nicht.

S o  w a h r  es aber ist, daß die provisorische R e g ie ru n g ,  
w enn  sie wirklich im N am en  des L andesherr»  regiert hätte , 
eine rechtmäßige gewesen w äre ,  eben so klar ist e s ,  daß sie, 
da die W or te  der P rok lam a tio n  „im N am en  des L andes
h e r r n " ,  eine offenbare Lüge enthalten , u n r e c h t m ä ß i g  u n d  
r e v o l u t i o n ä r  genann t  werden m uß , und daß alle dieje
n igen , welche sie anerkannten  und unterstützten, je nach 
dem M a a ß e ,  in  welcher sie es thaten, sich wider die recht
mäßige Obrigkeit  gesetzt und sich damit einer T h a t  schuldig 
gemacht haben, welche durch d a s  W o r t  G o t te s  a l s  sündig 
und  strafbar verurtheil t  w ird . W i r  können indessen nicht 
von  allen Lesern dieser Schrif t  e rw a r te n ,  daß sie G o t te s  
W o r t  zur alleinigen Richtschnur ihrer H a n d lu ng en  machen, 

sondern müssen leider annehm en , daß sich unter denselben 
M anche finden w erd en ,  die sich nicht fürchten mit dem 
W o r te  G o t te s  in Widerspruch zu treten, und selbst die b is 
zur offenen R evo lu t ion  gesteigerte Widersetzlichkeit gegen 
ihren  rechtmäßigen L andesherr»  für gerechtfertigt ansehen, 
sobald n u r  dieselbe sich vor dem menschlichen Urtheile recht- 
fertigen läßt. Diese scheuen sich denn auch nicht die V o r 
gänge  in unserem Lande mit dem N am en  R evolu t ion  zu 
bezeichnen, eine B e n e n n u n g ,  die auch w ir  in der Folge 
beibehalten werden, nicht allein, weil w ir  sie für die richtige 
h a l te n ,  sondern auch weil w i r  fest davon  überzeugt sind,
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daß die u n p a r te i i sc h e  Geschichte sich in späterer Zei t  ein
stimmig dieser Bezeichnung bedienen wird.

F ra g e n  w i r  n u n ,  wie die S c h le sw ig -H o ls te in e r  die 
R e v o lu t io n  in unserm Lande anfei)en und darstellen, um 
sich vo r  dem Urtheil der Menschen zu rechtfertigen und zu 
v e ra n tw o r te n ,  so glauben w ir  nicht zu i r ren , w enn  w ir  
sagen, daß  nach ihrer M e in u n g  d i e  R e v o l u t i o n  i n  
d e n  H e r z o g t ü m e r n  angesehen werden soll, a l s  e i n e  
d u r c h  e i n e  V o l k s b e w e g u n g  i » K o p e n h a g e n  h e r -  
v o r g e r u s c n e  T h a t  d e r  N o t h w e h r ,  z u  w e l c h e r  
u m  d i e  R e c h t e  d e s  L a n d e s ,  d i e  d e r  u n f r e i e  
L a n  d e s h e r r  d e m s e l b  en  n e h m e n  w o l l t e ,  zu w a h 
r e n ,  d i e  p r o v i s o r i s c h e  R e g i e r u n g  m i t  d e m  g e -  
s a m m t e n  V o l k  d e r  H e r z o g t ü m e r  sich e r h o b .

Verhielte sich die Sache in W ahrh e i t  so, d a n n  könn
ten w ir  freilich nicht umhin cinzugeftehen daß die R e v o 
lution in den H e rz o g tü m e r n ,  von dem menschlichen S t a n d 
punkte a u s  betrachtet, eine berechtigte wäre. W i r  werden 
indessen ze igen ,  daß die Sache sich nicht so v e rh ä l t ,  son
dern gerade umgekehrt, und daß w ir  n u r  der W a h rh e i t  
die E h re  geben, w enn  w ir  behaupten, d e r  K a m p f  D ä 
n e m a r k s  g e g e n  d i e  H e r z o g t ü m e r  muß angesehen 
werden a l s  e i n e  d u r c h  e i n e  V o l k s b e w e g u n g  i n  
R e n d s b u r g  h e  r v o r g e r u f e n e T h a t d e r  R o t h  w e h r  
z u  w e l c h e r  u m  d i e  R e c h t e  D ä n e m a r k s ,  d i e  
d i e  u n f r e i e  p r o v i s o r i s c h e R e g i e r u n g  d e m s e l b e n  
n e h m e n  w o l l t e ,  z u  w a h r e n ,  d e r  K ö n i g  m i t  s e i 
n e m  g a n z e n  V o l k  sich e r h o b .

Nach der D arste llung  der Schlesw ig  - Holsteiner soll 
d i e  R e v o l u t i o n  i n  d e n  H e r z o g t ü m e r n  e i n e
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durch eine V o l k s b e w e g u n g  i nK o p e n h a g e n  h er- 
v o r g e r u f e n e  T h a t  sein. Unser Herzog — so lautet 
der Anfang der Proklamation, in welcher die provisorische 
Regierung den Ausbruch der Revolution verkündigte, ist 
durch eine Volksbewegung in Kopenhagen gezwungen wor
den, .fettie bisherigen Rathgeber zu entlassen, und eine 
feindliche Stellung gegen die Herzogthümer einzuuehmen. 
Und wenn man die schleswig-holsteinischen Vertheidigungs- 
schriften liest, so sollte man glauben, daß an dergleichen 
Sachen wie die Einsetzung einer provisorischen Regierung, 
die Einnahme Rendsburg, die Bewaffnung des Volkes vor 
dem 24. März gar nicht gedacht worden sei, sondern daß 
man erst dann daran gedacht habe, als man von dem, was 
sich in der Haupt- und Residenzstadt begeben hatte Kunde erhielt. 
Nun ist es zwar wahr, daß sich in Kopenhagen um die 
Zeit Ereignisse zutrugen, die nicht alle Tage vorfallen. 
Am 21. März brachte Etaksrath H v i d t ,  vegleitet von 
einer großen Menschenmenge — ob 12000 oder 16000 ist 
gleichgültig und nicht zu bestimmen, denn Niemand hat sie 
gezählt — eine Addresse der Bürgerrepräsentanten zum 
Könige, in welcher gesagt war, daß seine bisherigen Rath
geber nicht das Vertrauen des Landes besäßen, und dem
zufolge auf die Einsetzung eines neuen Ministeriums ange
tragen wurde. Der König erklärte sogleich: das alte M i
nisterium sei berei t s  aufgelöst, und es solle ein neues 
ernannt werden; welches denn auch, aber erst am 24. März, 
wirklich geschah, und zwar, was doch nicht ganz außer Acht 
zu lassen ist, in der Weise, daß 2 Mitglieder des früheren 
Ministerium in das neue ausgenommen wurden, nemlich der 
Geheime Staatöminister A. W. M  oltke und der Geheime
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Staatsminister C. E. Barden f l e t h ,  und daß der Er- 
stere derselben Premier-Minister ward. Indem wir zuge
geben haben, daß sich in Kopenhagen ungewöhnliche Bege
benheiten zutrugen, haben wir auch Recht zu fragen, wo
durch dieselben denn veranlaßt wurden. Wodurch anders, 
als durch die einige Tage vorher, nemlich am 18. März 
in Rendsburg ftattgefundene Zusammenkunft von Stände- 
deputirten und die gleichzeitig damit verbundene Volks
versammlung? Auf dieser Versammlung, bei welcher es 
nach glaubwürdigen Berichten sehr stürmisch herging, wurde 
wie vorher gesagt, eine Regierungscommitte niedergesetzt, 
und zugleich der Beschluß gefaßt, eineDeputation nach Kopen
hagen zu senden, um den König um die Constituirung eines 
selbstständigen Staates Schleswig-Holstein und die Einverlei
bung Schleswigs in den deutschen Bund zu ersuchen. Diese 
Beschlüsse, welche in Kopenhagen schon den 20. März 
Morgens noch vor dem Eintreffen der Deputation bekannt 
wurden, waren, wie wir späterhin zeigen werden, aller
dings geeignet, die Bürger dieser Stadt in Unruhe zu 
versetzen, und ihre Repräsentanten zu einem Schritt zu ver
anlassen, der, wenn er gleich ungewöhnlich war, dennoch 
keinesweges unerlaubt und widergesetzlich genannt werden 
kann. Allein es steht nicht zu bezweifeln, daß nicht Nach
richten weit bedenklicherer Art um dieselbe Zeit nach Kopen
hagen gelangt sind. Es mag wahr sein, daß auf der 
Rendsburgcr Versammlung nicht beschlossen wurde, dem 
Könige den Gehorsam aufzukündigen, das Land zu den 
Waffen zu rufen, den Dänen den Krieg zu erklären, al
lein die Schleswig-Holsteiner können es nicht läugnen, daß 
ähnliche Pläne schon im Geheimen gehegt und vorbereitet
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wurden. Der Geheime -Conferenzrath v. Scheel, dama
liger Regierungspräsident, erhielt bereits am 16. März 
durch einen Beamten Kunde von den Ereignissen, die sich 
in Kiel vorbereiteten, in welcher Hinsicht wir auf seine 
vorhin angeführte Schrift verweisen. In  dieser Beziehung 
enthält auch die zu Hadersleben erscheinende Dannevirke 
einen bemerkenswerthen Artikel, den wir nicht unterlassen 
können hier anzuführen. In  der Nr. 80, welche Mittwoch 
den 22. März also 2 Tage vor dem Au f t r e t en  der 
provisorischen Regierung gedruckt ist, heißt es wörtlich 
übersetzt folgendermaßen:

Hadersleben,  den 21. März.
Gleichwie am 17. Februar in Kiel waren sämmtliche 

Ständedeputirte in Schleswig und Holstein von den Ko
ryphäen der Separatisten zu einer Zusammenkunft in 
Rendsburg auf Sonnabend den 18. d. M . eingeladen. 
Auch die übrigen Freunde der Parthei und das ganze Volk 
war, so weit es thunlich gewesen, eingeladen, dem großen 
Plan der Versammlung beizustimmen und dessen Ausfüh
rung zu unterstützen. Man soll nemlich die Absicht gehabt 
haben, Schleswig-Holstein als einen unabhängigen deut
schen Bundesstaat zu proklamiren, das Zeughaus zu stür
men, das Volk und die Einwohner mit dem hier vorhan
denen Waffenvorrath zu armiren, die Garnison zu über
fallen, und zu entwaffnen, sich der Festungswerke zu be
mächtigen und eine provisorische Regierung einzusetzen. 
Nachdem Beseler den 17. des Morgens Hadersleben ver
lassen hatte, waren die Mienen der hiesigen Schleswig- 
Holsteiner ungewöhnlich geheimnißvoll und wichtig, und 
nicht so Wenige der hiesigen Dänen haben Sonnabend (d. 18)

2*  . -



20

gewußt, daß Rendsburg an dem Tage in Besitz genommen 
werden solle. Die Möglichkeit davon war auch nicht so 
unwahrscheinlich. Eine bewegte Zeit, 10000 fanatisirte Ein
wohner der Stadt, 3—4000 dito Gäste von allen Gegen
den der Herzogthümer, der Hansestädte u. s. w. eine auf
rührerische Versammlung lebhafter Redner, eine schwache 
Garnison — nur 720 Mann, wovon die Meisten geborene 
Holsteiner — : alles dieses eignete sich nicht, um Beruhigung 
einzuflößen. Am folgenden Abend (am Sonntag) passirte 
der Negierungsrath Hopfner von Schleswig als Kourier 
hier durch nach Kopenhagen, und sogleich ging wie ein 
Blitz von der Königlichen Posthalterei das Gerücht aus, 
daß die Separatisten sich der Festung Rendsburg bemäch
tigt hätten, daß ein großer Theil des M ilitairs mit den 
Insurgenten gemeinschaftliche Sache gemacht habe, und daß 
der Nest nicht habe Stand halten können. Montag, nach
dem Reisende von Rendsburg angckommen waren, erhielt 
man besseres Licht in der Sache. Sie war da bei weiten 
nicht so gefährlich und Rendsburg ist noch in Behalt."

Es ist demnach klar, .daß schon mehrere Tage vor dem 
24. März an die Einsetzung einer provisorischen Regierung, 
die Einnahine Rendsburg und die Bewaffnung des Volkes 
gedacht worden ist, und es steht nicht zu bezweifeln, daß 
die Kunde von diesen Plänen zugleich mit der Nachricht 
von den Rendsburger Beschlüssen nach Kopenhagen gelangt 
ist. Die schleswig-holsteinische Revolution ist also feines* 
weges durch die Aenderung des Ministeriums veranlaßt, 
sondern datirt sich eigentlich von der entscheidenden 
Rendsburger  Versammlung.  Sonach glauben wir 
denn dargethan zu haben, daß die Revolution in den Her-
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zogthümern nicht hervorgerufen ist durch eine Volksbewe
gung in Kopenhagen, sondern daß im Gegcntbeil der 
K a m p f  D änemar ks  gegen die Herzogthümer durch eine 
V o l k s b e w e g u n g  in Rendsbu rg ,  hervorgerufen wurde.

Die R e v o l u t i o n  in den Herzogthümern soll ferner 
nach der Behauptung der Schleswig-Holsteiner eine T h a t  
de r  R o t h  we h r  sein. Run setzt aber die Nothwehr 
jederzeit eine Roth voraus und zwar eine sehr große 
Roth, eine Roth, die den Menschen rechtfertigt, wenn er 
selbst zu den äußersten M itte ln, seine Zuflucht nimmt. 
Freilich fehlte es, wie überall, so auch in unserem Lande, 
namentlich in dem schweren Jahre 1847, an Nothleidenden 
nicht, aber von einem Rot h  stande von einem durch die 
Re g i e r u n n g  verschuldeten Roth  stande war auch 
nicht die allergeringste Spur vorhanden.

W ir wollen uns nicht auf eine Schilderung des Glückes 
einlassen, dessen sich die Bewohner der Herzogthümer in 
materieller, geistiger und kirchlicher Hinsicht erfreuten, son
dern uns liever auf die Zeugnisse Anderer berufen, welche, 
indem sie ein für die Negierung höchst ehrenvolles Zeugniß 
ablegen, dadurch zugleich indirect den damaligen glücklichen 
Zustand unseres Landes bestätigen. Im  Jtzehoer Wochen
blatt (N r. 4 den 27. Jan. 1848) heißt es in Veranlassung 
des Ablebens König Christian V II I .  folgendermaaßen: 
„als am 3. Decbr. 1839 König Friedrich V I. glorreichen 
„Andenkens, zu Seinen Vätern heimging, ergriff Chri- 
„stian V II I .  mit starker Hand die Zügel der Regierung, 
„und wer sich der Erwartungen erinnert, mit denen das 
„Volk zu Ihm  emporsah, der weiß die Gefühle zu würdr'- 
„gen, welche die Kunde Seines Todes in jeder Brust
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»erwecken muß. Zahlreiche und wichtige Reformen in allen 
»Zweigen der Staatsverwaltung, welche die kurze Regte* 
»rungszeit oes Hochseligen Königes bezeichnen, geben Zeug- 
»niß Seiner tiefen Einsicht und Seines unermüdlichen 
»Strebens für das Wohl des Volkes. Wir heben nament- 
»lich hervor die Regelung der finanziellen Verhältnisse, 
»die Vervollkomnung des Schulwesens, und die wichtigen 
„den Ständen vorgelegten Gesetzentwürfe, betreffend Städ- 
„teordnung, Landcommunalordnung, Gewerbeordnung und 
»allgemeine Militairpflicht. Die landesväterliche Gesinnung 
»des Verewigten bewährte sich auf das Schönste, als im 
»letzten Jahre die Roth, welche ganz Europa durchzog, 
»auch in unsere sonst so reich gesegneten Fluren eindrang. 
„Reiche Spenden milderten den schweren Druck der Zeit, 
»und erleichtern noch jetzt die Nachwehen der Roth. Da- 
„sür fand der Verewigte auch in den dankbaren Gefühlen 
»derer, die Seine milde Hand aufrichtete und tröstete, einen 
»Lohn, der Seinem landesväterlichen Herzen wohlthat. 
»Mit ernster Wehmuth blicken wir auf den Frühvollcndeten 
»zurück, den der unerbittliche Tod abrief in den Jahren 
»männlicher Kraft, in der Mitte wichtiger Entwürfe für 
»das Vaterland. Wir wenden jetzt unseren Blick ver- 
„trauensvoll auf Fred erik V II. Wohl bekannt mit den 
»Wünschen Seines Volkes, wird Er ein Vater der Seinen, 
»dem Lande ein milder, gnädiger König sein, und in des 
»Volkes Wohlfahrt Seinen Ruhm, in des Volkes Liebe 
»Seinen schönsten Lohn finden. Gott der Allmächtige wird 
»Ihn trösten über den unersetzlichen Verlust nnd Ihm 
»Kraft und Stärke verleihen. Gott segne König Frederik 
»den Siebenten, Gott segne das Vaterland!" Das Jtzehoer
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Kirchen- und Schulblatt (N r. 5 d. 2. Febr. 1848) enthält in 
derselben Veranlassung nachstehende Worte: „Was der Ent
schlafene für die irdische Wohlfahrt seines Reiches gethan 
„ober begonnen hat. das wird anderer Orten gewürdigt 
„werden; w ir möchten dieses Orts nur seiner Sorge für 
„die geistliche Wohlfahrt des Landes gedenken. Nachdem 
„er den Thron seiner Väter bestiegen hatte, sprach er es 
„gleich Anfangs aus, wie sehr ihm dieselbe am Herzen 
„liege: „So wie Unsere in Gott ruhenden Vorfahren 
„von jeher der Pflege eines rechtschaffenen Christenthums 
„Fürsorge gewidmet haben, so müssen auch W ir es nach 
„der Uns verliehenen landesherrlichen und oberbischöflichen 
„Gewalt für eine heilige Pflicht anschen, darüber zu hal- 
„ten, daß das Wort Gottes und die zur Seligkeit dienen- 
„den Gnadenmittel in Unseren Landen überall gebührend 
«geehrt werden." (Verordnung, betreffend die Feier der 
Sonu- und Festtage. Kopenhagen 10. März 1840) „Daß 
„es ihm mit dem Worte Ernst gewesen, hat der Entschla
fene während seiner Regierung vielfach bethätigt, nicht 
„zwar durch eingreifende Reformen in der äußern Gestal
tu n g  und Verwaltung der Kirche, aber wohl durch ein 
„kirchliches Regiment, welches allezeit auf die Förderung 
„des Reiches Gottes bedacht war. Das Worn Gottes ist 
„ in  seinem Laufe, das Reich Gottes in seinem Kommen 
„nirgends behindert und aufgehalten. I n  einer Zeit, in 
„welcher die Kirche von mächtigen Kämpfen bewegt wird, 
„hat er das Regiment mit Milde und Ernst gehandhabt. 
„E r hat denen, welche dem Evangelio widersprechen, so 
„weit möglich, Raum gelassen, wohl wissend, daß nicht 
„m it dem äußerlichen Zwange des Gesetzes, sondern durch
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„die innere Kraft der W ahrbeit ihr Widerspruch müsse 
„überwunden werden. D aneben aber hat er's klar und  
«offenkundig ausgesprochen, daß solcher Widerspruch nicht 
„zu Recht bestehe, daß vielmehr die Kirche in ihren Rech- 
„ten geschützt und in ihrem historischen Bestande solle er- 
„halten bleiben. D ie  Leitung des Kirchen- und Schulw e-  
„sens ist tüchtigen M ä n n e r n  betraut, die kirchlichen Aem- 
„ter sind nicht nach Laune und Gunst, sondern mit W e is -  
„heit und Gerechtigkeit vergeben. Um die Volksschule hat 
„der Entschlafene sich durch B egründung des Segeberger  
„ S e m in a r s  verdient gemacht, auf welchem Lehrer sollen 
„gebildet werden, welche „ a l s  christliche Volksschullehrer 
„eine lebendige Religionserkenntniß zu verbreiten und so 
„die Hauptbestiinmung des Schulstandes zu erfüllen" im 
„ S ta n d e  sind. Er hat aber nicht minder der Landesuni- 
„versität und den gelehrten Schulen seine S o r g e  zugewandt. 
„U n d  daß seine Liebe ihn auch in die Ferne blicken ließ, 
„ d as  bezeugen die durch ihn geförderten und geregelten 
„Missionen G u in ea s  und G r ö n la n d s ,  d a s  danken ihm die 
„N eger  in Westindien, denen er Freiheit und Unterricht 
„und Gottesdienst gegeben hat. W ie  darum V iele  ihres  
„entschlafenen K önigs  in dankbarer Erinnerung gedenken 
„und G ott  bitten, daß er das Alles ihm reichlich vergelten  
„ m ö g e ,  so sehen sie vertrauensvoll auf F r e d e r i k  VII., 
„ihren König und Herrn, dem mit der Krone auch das  
„kirchliche Regiment befohlen ist, und beten zu G o t t ,  daß 
„er ihm auch zu diesem hohen Werke ein reiches M a a ß  
„seiner Gnade und seines Geistes schenken wolle!"

S o  lautete es im J a n u a r  1 8 4 8 ,  zu einer Zeit,  da die 
W ahrheit noch frei w ar .  A ls  aber einige Wochen später
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die provisorische Regierung auftrat, als die Lüge ihr Haupt 
erhob, und die Presse in ihren Dienst nahm, da lautete 
es ganz anders. Dasselbe Jtzehoer Wochenblatt schämte 
sich nicht, Aufsätze aufzunehmen, in welchen von Nichts 
Anderem die Rede war, als von der Betrügerei und Ty
rannei, welche sich die Regierung Jahre ja Jahrhunderte 
lang gegen die Herzogthümcr erlaubt haben sollte, und 
welche dieselben bis dahin geduldig ertragen hätten. W ir 
könnten, wenn wir wollten, ganze Bogen mit Aufsätzen 
dieser Art anfüllen, allein es ist uns widerlich, auch nur 
einem Einzigen dieser Lügenproducte einen Platz hier ein
zuräumen, welche keinen ändern Zweck hatten, als einer
seits die fremden Nationen, namentlich Deutschland zum 
Mitleiden zu bewegen, andererseits das Volk hier zu Lande 
gegen die Dänen zu erbittern, oder wenigstens auf den 
Glauben zu bringen, daß es, nun es in dem eisernen Zeit
alter der dänischen Zwingherrschaft schon so glücklich gewe
sen, in dem goldenen Zeitalter der deutschen Freiheit über 
die Maaßen glücklich werden würde. Wir halten uns 
davon überzeugt, daß weder das Eine noch das Andere 
gelungen ist. Die deutschen Truppen, welche in den bei
den letzten Jahren hier gewesen sind, haben in den Her- 
zogthümern sicher nicht den Eindruck eines von den Dänen 
ausgesogenen und geknechteten Landes gehabt, und werden, 
wenn sie der Wahrheit huldigen, in ihrer Heimath von 
keinem anderen Nothstande erzählen, als von dem, welcher 
namentlich im Norden Schleswigs durch den Krieg her
beigeführt wurde, und von keiner anderen Knechtschaft als 
von der, unter welcher die dem Könige treuergebenen Be
wohner der Herzogthümer während der schleswig- holftei-
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nischen Gewaltherrschaft seufzten. Und das Volk der Her
zogtümer wäre gewiß mit dem früheren Zustande sehr 
zufrieden, ja es dürfte wohl keine sehr gewagte Behauptung 
sein, wenn w ir sagen, daß es im Norden und Süden, im 
Osten und Westen dieser Lande, keine Stadt, keine Ge
meinde, vielleicht sogar kein Dorf giebt, wo man die Sehnsucht 
nach der früheren glücklichen Lage nicht entweder öffentlich 
ausspricht, oder sich einander heimlich zuflüstert.

Hätten die Anstifter, Leiter und Vertheidiger der schles
wig-holsteinischen Revolution zu dem lügenhaften Gerede 
über die erweislich nicht vorhandene Noth des Landes 
nur nicht stillgeschwiegen, so würden auch wir keinen Grund 
gehabt haben uns darüber auszulassen, indem w ir recht 
gut wissen, daß sie etwas ganz Anderes im Sinne haben, 
wenn sie, tint sich zu rechtfertigen, die Revolution in den 
Herzogtümern als eine That der Nethwehr darstellen. Es 
ist bekannt genug, daß sie aufgetreten sein wollen, um die 
Rechte des Landes zu wahren,  die der König, wie 
sie vorgeben, dem Lande nehmen wollte. I n  der Procla
mation der provisorischen Regierung heißt es: folgend der 
dringenden Notwendigkeit, und gestärkt durch das uns 
bisher bewiesene Zutrauen, haben w ir, dem ergangenen 
Rufe folgend, vorläufig die Leitung der Regierung über
nommen, welche w ir zur Aufrechthaltung der Rechte des 
Landes und der Rechte unseres angestammten Herzogs in 
feinem Namen führen werden. Eben so wird in den 
schleswig-holsteinischen Verteidigungsschriften stets hervor
gehoben, daß die Rechte des Landes in der größten Ge
fahr geschwebt hätten und es deshalb dringend notwendig 
gewesen sei, zur Abwehr derselben das äußerste M itte l au-
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znwenden. W ir könnten fragen: ob denn keine anderen 
Mittel übrig waren? ob man nicht etwa zuvor den Weg 
der Unterhandlung hätte versuchen sollen? Doch diese 
Frage ist überflüssig, da wir Nachweisen werden, daß ein 
wirkl iches Recht des Landes nicht angetastet w o r 
ben war,  also auch nicht durch einen Act der Nothwehr 
vertheidigt zu werden brauchte. Uebrigens können wir den 
Eifer eines Volkes für urkundliches Recht nicht tadeln, 
sondern müssen ihn im Gegentheil loben, allein davon ab
gesehen, daß derselbe, um nicht sündlich und strafbar zu 
werden, nicht in offene Revolution übergehen darf, so 
muß auch das Recht, für welches man eifert, wirklich in 
einer Urkunde gegründet sein, widrigenfalls man mit Un
verstand eifern würde. W ir können deshalb nicht umhin 
zu untersuchen, ob dies denn mit dem Recht der Fall ist, 
wofür die Schleswig-Holsteiner vorzüglich und so lange 
geeifert haben, bis es zur offenen Empörung gegen die 
rechtmäßige Obrigkeit gekommen ist. Bekanntlich stellen sie 
die Behauptung auf, daß König Christian der Erste, nach
dem er im Jahre 1-160 zum Herzog von Schleswig und 
Grafen von Holstein gewählt worden, die unzert renn
liche Verbindung dieser Lande zugesagt habe, und berufen 
sich zum Beweis dafür auf die in der desfalls ausgestellten 
Urkunde enthaltenen Worte: wy laven, dat se bl iven 
ewig thosamende ungedelet.

Ziehen wir allein diese Worte in Betracht, ohne auf 
den anderweitigen Inhalt des Documentes gebührende 
Rücksicht zu nehmen, so scheint es allerdings, daß durch 
dieselben eine unzertrennliche Verbindung der Lande Schles
wig und Holstein zugesichert worden ist. Allein, es geht
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hier, wie es mit manchen Stellen der heiligen Schrift er
gangen ist.. Weil man sie ans dem Zusammenhang, in 
welchem sie stehen, herausriß, so fand man nicht selten 
etwas ganz Verschiedenes, ja zuweilen das grade Gegen- 
theil von dem, was sie wirklich lehren. Sehen wir nem- 
lich den Inhalt der besagten Urkunde etwas genauer an, 
so ergeben sich in Bezug auf das Verhältniß von Schles
wig und Holstein folgende klare und deutliche Bestimmungen: 

es soll, nachdem ein neuer Herrscher der Lande Schles
wig und Holstein erwählt ist, Derselbe seine Lehne fordern 
und empfangen von seinem Lehnsherrn ,  von dem 
sie zu Lehne gehen, also Schleswig vom Könige  zu 
Dänemark,  Holstein vom deutschen Kaiser; 
es soll in dem Herzogthum Schleswig ein Drost  
und in dem Lande Holstein ein Marschal l  sich auf
halten, und beide, jeder in seinem Lande, mit Zuziehung 
eines Rathcs, den sie sich wählen, alle Nechtsstreitigkeiten 
entscheiden; es soll im Lande Holstein zu Bornhöved 
und im Herzogthum Schleswig zu Urnehöved 
die Mannschaft zum Landtage Zusammenkommen, und will 
der König in jedem Lande, wenn er unbehindert ist, 
selbst einen Landtag halten.

Demnach sichert die von Christian,!, ausgestellte Ur
kunde nicht nur eine unzertrennliche Verbindung der Her
zogtümer nicht zu, sondern im Gegentheil, sie verbietet  
sogar dieselbe und deshalb können auch die Worte: wp 
laven, dat se bliven ewig thosamende ungedelet, durchaus 
nicht den Sinn haben, welchen die Schleswig-Holsteiner 
denselben beilegen, weil sie sonst mit dem übrigen Inhalt 
des Documents in Widerspruch stehen wurden. Was sollen
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denn diese Worte bedeuten, da sie ja doch billiger Weise 
einen Sinn haben müssen? Wir antworten: sie enthalten 
eine zwiefache Zusage, nemlich einerseits, daß die Lande 
Schleswig und Holstein beständig unter  Einem Landes
her rn,  also in einer sogenannten Personalunion (tho- 
samende) bleiben, andererseits daß diese Lande, jedes für  
sich genommen,  nicht gctheilt(ungedelet) werden sotten. 
Diese letzte Bestimmung war namentlich in damaliger Zeit 
nicht ohne Grund. Die Fürsten pflegten nemlich das Land, 
worüber sie regierten, nur allzu oft ganz als ihr Eigen
thum anzusehen und nahmen sich deshalb nicht selten die 
Freiheit, dasselbe unter ihre Kinder und Erben zu theilen, 
was begreiflicher Weise dem Lande zum Nachtheil und 
Schaden gereichte. Die Übeln Folgen einer solcher £  Hei
lung hatte man namentlich in Holstein genugsam erfahren, 
und deshalb ließ man sich von Christian I. die Versiche
rung geben, daß eine solche Theilung weder mit dem Her
zogthum Schleswig noch mit der Grafschaft Holstein je 
vorgenvmmen werden solle. Allerdings hat desungeachtet 
in späterer Zeit eine Theilung stattgefunden, allein es ist 
ja hier nicht die Rede von dem, was geschehen, sondern 
von dem, was Rechtens ist. Obwohl nun, wie gezeigt 
worden, eine Verbindung der Herzogthümer verboten war, 
so trat doch nichts destoweniger im Laufe der Zeit nach 
dem Wunsche der Einwohner des Landes zwar nicht in  
staatsrechtl icher, aber doch in  admini st rat i ver  H in 
sicht eine Verbindung derselben ein. Es ist nicht nöthig 
anzuführen, worin diese Verbindung bestand, da solches 
einem Jeden hinlänglich bekannt ist, es verdient aber her- 
vorgehoben zu werden, daß dieselbe, da sie nur eine Ver-
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günstigung der Landesherren war, jederzeit wieder von dem 
Landesherrn aufgehoben werden konnte, ohne daß man 
deshalb Recht hatte, darüber als über ein Unrecht zu klagen. 
Jedoch ist das bis auf die neueste Zeit nicht geschehen und 
auch König Frederik V II. hat bei seinem Regierungsantritt 
so wenig die Absicht gehabt diese Verbindung aufzulösen, 
daß er vielmehr in dem Verfassungsrescripte vom 28. Ja
nuar erklärte, daß durch die Verfassung, welche er dem 
Lande geben wolle, in der bisherigen Verbindung der 
Herzogtümer nichts geändert werden solle. Gerade aber 
von dieser Zusicherung hat man Veranlassung genommen 
den König des Wortbruches zu beschuldigen, indem man 
nicht bedachte, daß der König es nicht war, der die zwi
schen den Herzogtümern factisch bestehende Verbindung 
aufhob, sondern die seit seinem Regierungsantritt wesent
lich v e r ände r t eGes t a l t ungde r D i nge  i n E u r o p a  
und ganz besonders in Deutschland,  die der Kö
nig eben so wenig als sonst ein kurzsichtiger Mensch vor
hersehen konnte.

Nach dem Ausbruch der Februar-Revolution in Frank
reich gab sich nemlich in Deutschland ein starkes Streben 
nach Freiheit nicht nur, sondern auch nach E i nh e i t  kund. 
Man war mit dem Staatenbunde nicht zufrieden, man 
wollte einen Bundesstaat ,  ein deutsches Reich, in 
welches die einzelnen Länder aufgehen, einen deutschen Kai
ser, dem sich die Fürsten dieser Länder unbedingt unter
ordnen sollten. Der König Frederik V II. legte als Her
zog von Holstein diesem Streben kein Hinderniß in den 
Weg, indem er der schleswig-holsteinischen Deputation den 
24. März die Antwort gab:
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Auf Ihre Anträge haben wir Ihnen zur eröffnen:
daß wir gesonnen sind, Unserem Herzogthum Holstein
als einem selbstständigen deutschen Bundesstaate eine auf 
der Grundlage eines ausgedehnten Wahlrechtes gebaute, 
in Wahrheit freie Verfassung, zu gewähren, worin na
mentlich Volksbewaffnung, Preßfreiheit und Vereinsrecht 
ihre Geltung finden werden;

daß als Folge dessen Unser Herzogthum Holstein
neben einer eignen Regierung und Militairverfassung 
auch getrennte Finanzen erhalten wird, sobald die gegen
seitige Auseinandersetzung neben den anderen Bedin
gungen einer Union mit Dänemark und Schleswig fest
gestellt ist; daß W ir uns daneben den Bestrebungen für 
Errichtung eines kräftigen und volksthümlichen deutschen. 
Parlamentes offen anschließen werden.

Damit hätte Deutschland zufrieden sein müssen, allein 
es wollte nicht bloß frei und einig, es wollte auch groß 
und mächtig werden, und da man bei deutscher Gründlich
keit doch nicht ohne Grund verfahren wollte, so brachte 
man für diesen Zweck den Grundsatz der N a t i o n a l i 
t ä t  in Anwendung, jedoch auf eine Weise, daß dadurch 
deutsche Ehrenhaftigkeit, deutsche Rechtschaffenheit und deutsche 
Treue vor der Welt zur Schanden wurden. Oder ver
trug es sich wohl mit der deutschen Ehrenhaftigkeit, daß 
man. den Grundsatz der Nationalität, nach welchem man 
alle Deutsche in Ein Reich zusammenbringen wolle, in 
Bezug auf das mächtige Frankreich und das übermächtige 
Rußland, wo doch auch Deutsche und zwar zum Theil in 
altdeutschem Gebiete, wie z. B. im Elsaß und in Lothrin
gen, wohnen, mit Stillschweigen überging, ihn aber gegen
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Dänemark mit großem Ungestüm zu Sprache brachte, ob
gleich das zu diesem Königreiche gehörende Herzogthum 
Schleswig nie zu Deutschland gehört hat, und die Bewoh
ner desselben nur zum Theil die deutsche Sprache reden? 
Ließ es sich wohl mit der deutschen Rechtschaffenheit ver
einigen, daß man nach fremdem Gut nicht nur eine heftige 
Begierde bezeigte, sondern dasselbe, da es nicht gutwillig 
gegeben, sondern entschieden verweigert ward, sogar durch 
die Gewalt der Waffen an sich zu reißen suchte? S tritt 
es nicht mit der deutschen Treue, daß man das Land eines 
Fürsten mit Krieg überzog, der mit Deutschland im Bunde 
stand, und dem man nach der Gundesacte Hülfe zu leisten 
verpflichtet war, wenn er seine aufrührerischen Unterthanen 
nicht selbst zum Gehorsam hätte zwingen können? Doch an 
dergleichen Widersprüche dachte man damals nicht, oder 
kehrte sich doch nicht daran, und da der König von Preu
ßen schon am 24. März in dem bekannten Briefe an den 
Herzog von Auguftenburg erklärt hatte, daß er sich der 
Wahrung der deutschen Sache für die Tage der Gefahr 
unterzogen habe, auch bereit sei die Herzogthümer Schles
wig und Holstein gegen etwanige Uebergriffc und Angriffe 
mit den geeignetsten M itteln zu schützen, so übertrug man 
ihm durch Bundesbeschluß vom 12. April unter Anderem 
die Räumung Schleswigs von den dänischen Truppen, 
oder, was dasselbe war, den Krieg mit Dänemark, worauf 
denn am ersten Ostertage den 23. April ein preußisches 
Heer in Verbindung mit den Truppen des zehnten Armee
korps über die Eider in das Hcrzogthum Schleswig ein
rückte, zum höchsten Jubel der Schleswig-Holsteiner, zum 
tiefsten Leidwesen der treugesinnten Unterthanen des Kö-
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nigs und zum gerechten Erstaunen fremder Nationen. Deutsch
land hat für das Unrecht, welches es gegen Dänemark 
begangen, schwer gebüßt, indem es nicht nur durch die in 
Folge der dänischen Blokade eintretende Stockung im Handel 
und Verkehr bedeutende materielle Verluste erlitten hat, 
sondern auch Hunderte, ja wohl Tausende seiner Söhne in 
dem Kriege ihr Leben und ihre gesunden Glieder zum 
Opfer bringen mußten.

Doch, indem wir uns daran erinnern, daß wir die 
Sache Dänemarks nicht gegen Deutschland so sehr, als 
vielmehr wider die Schleswig -!Holsteiner zu führen uns 
vorgenommen haben, wollen wir hier abbrechen und noch 
einmal die aus der Antwort des Königes an die schleswig- 
holsteinische Deputation vorher angeführten Worte ins 
Auge fassen. Die Holsteiner nahmen an, was der König 
ihnen in diesen Worte zusagte, und, indem sie das Zuge
sagte annahmen erklärten sie, daß sie fort an mit Deutschland 
einen und denselben Weg gehen wollten. Eben dadurch 
aber hoben die Holsteiner  selbst die focttsche Ve r 
b i ndung  auf ,  die bisher zwischen ihnen und den Schles- 
wigern stattgefundeu hatte, da die letzteren einen ganz 
anderen Weg ein schlagen und fortan mit Dänemark gehen 
mußten. Hätten die Holsteiner so gesprochen: obwohl 
wir Deutsche sind, und als solche ein Recht haben, an der 
Gestaltung und Entwicklung des deutschen Reiches Theil 
zu nehmen, so wollen wir doch, da wir in dem Könige 
von Dänemark unfern Landesherrn haben, uns jenes 
Rechtes freiwillig begeben, und an der Verfassung, die der 
König seinem Reiche und dem unzertrennlich damit ver
bundenen Schleswig geben w ill, Theil nehmen, dann

3



34

hätte die Verbindung zwischen Holstein und Schleswig 
ganz in der Weise, in welcher sie statt fand, bestehen blei
ben können. Andessen die Holsteiner wandten ihre Blicke 
nach Süden auf Deutschland hin, und, wenn sich dagegen 
weiter nichts erinnern läßt, da sie in einem von der älte
sten Zeit her deutschen Lande wohnten, so läßt sich viel 
dagegen einwenden, daß sie nicht zugeben wollten, daß die 
Schleswiger ihre Blicke nach Norden auf Dänemark hin
richteten, obgleich dieselben in einem von der ältesten Zeit 
her dänischen Lande wohnen. Anstatt mit dem, was der 
König ihnen darbot zufrieden und dafür dankbar zu sein, 
bezeigten sie sich im höchsten Maaße unzufrieden und un
dankbar. W ir können diesen Gegensatz nicht besser in 
Worte fassen, als indem wir uns dazu der Worte des 
Königs bedienen, welcher ihnen in einer Proklamation zu
rief: Holsteiner! Lasset meine Worte Eingang bei euch 
finden. Freiheit habe ich euch geboten, Selbstständigkeit als 
eigner Staat, künftiges Mitwirken zur volkstümlichen 
Entwicklung von Deutschlands Einheit, darüber habe ich 
euch mein Versprochen gegeben. — Holsteiner! dies Ver
sprechen beantwoktet ihr mit Aufruhr.

Woher kam es denn, daß die Worte des Königes 
keinen Eingang bei den Holsteinern fanden, und daß sie 
auch schwerlich Eingang gefunden hätten, wenn die Ant
wort desselben an die schleswig-holsteinische Deputation noch 
vor dem Auftreten der provisorischen Regierung in die 
Herzogtümer gelangt wäre? Woran lag es, daß die Hol
steiner das heiligste Erbe ihrer Väter den Ruf der Hol- 
stentrene vernichteten? Es lag daran, daß die Stimme der 
ächten ehrlichen Holsteiner in dem eignen Lande nichts mehr
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galt, daß die Schleswigholsteincr in Holstein so gut wie 
in Schleswig das Wort führten. Diese hatten von ihren 
Vätern weder Land noch Ruf ererbt, denn ihr Name war 
vor wenigen Jahre noch unbekannt, allein sie wollten sich 
Ruf und Land erwerben, und zu dem Ende aus dem 
deutschen Lande Holstein und aus dem dänischen Lande 
Schleswig einen neuen Staat, unter dem Namen „Schles
wig-Holstein" bilden. Dazu benutzten sie das Streben 
Deutschlands nach Einheit und nach Größe, indem sie das 
deutsche Volk zu dem Glauben zu bringen suchten, daß 
Schleswig deutsches Land sei. W ir werden es nicht dul
den wollen, hieß es in der Proklamation der provisorischen 
Regierung, daß deutsches Land dem Raub der Dänen 
preisgegeben werde, und in den schleswig-holsteinischen 
Blättern wurde es bis zum Ueberdruß wiederholt, daß kein 
Fußbreit deutscher Erde aufgegeben werden solle. Auf diese 
Weise sprach man der Geschichte ganz und gar, den Sprach- 
vcrhältnissen des Herzogthums aber und den Sympathien 
der Einwohner großenthcilS Hohn. W ir können uns nicht 
darauf einlaffen hier eine Geschichte Schleswigs zu geben, 
sondern müssen uns darauf beschränken, das Resultat der
selben, so weit es hier in Betracht kommt, kurz anzuführen. 
Es ist eine unwiderlegliche historische Thatsache, daß 
Sch l eswig  in den ältesten Zeiten ganz auf  dieselbe 
A r t  ein T h e i l  von Dänemark  w a r ,  wie die übrigen 
Provinzen des Reiches, daß es später als eignes Herzog
thum unter  dänischer Lehnshohei t  stand, daß diese 
Lehnsverbindung auch nach der Theilung in den könig
lichen und herzoglichen Antheil fortdauerte, daß dieselbe 
von 1658 eine Reihe von Jahren hindurch aufhörte, daß

3*
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aber tin J a h r e  1 7 2 1  der K ö n ig  Friedrich IV. den herzog
lichen A nthei l  m it  dem K önig l ichen  v e r b a n d ,  un d  d a ra u f  
d a s  g a n z e  H e r z o g t h u m  m i t  d e r  K r o n e  D ä n e 
m a r k s  u n z e r t r e n n l i c h  vere in ig te .  E b e n so  läß t  e s  sich 
durch die Geschichte klar b e w e is en ,  daß D eutsch land  in  ä l 
terer, mittlerer und  neuerer  Z e i t  die Rechte D ä n e m a r k s  a n  
S c h l e s w i g  anerkannt h a t ,  und noch im  J a h r e  1 8 2 3  h a t  
der deutsche B u n d e s t a g  erklärt, daß d a s  H erzog th u m  S c h l e s 
w i g  g ä n z l i c h  a u ß e r  d e r  E i n w i r k u n g  d e s  d e u t s c h e n  
B u n d e s  l i e g e .  W a s  n u n  w eiter  die S p r a c h v e r h ä l t -  
n i s s e  S c h l e s w i g s  betriff t ,  so haben v o n  den 2 7 4  G e 
m e i n d e n ,  die e s  zäh lt ,  e tw a  1 2 0 ,  also fast die H ä l f t e ,  
dänische Kirchen, und  Schulsprache und außerdem  w ird  

-  noch in e in igen  Kirchen abwechselnd deutsch un d  dänisch 
gepredigt.  D a s  D än ische  erstreckt sich aber a l s  V o l k s 
sprache beträchtlich w eiter  nach S ü d e n ,  un d  w ir d  a u s  dem  
M u n d e  älterer Leute an  der Westseite b i s  nahe  a n  H u s u m ,  
und an  der Ostseite e tw a  b is  in  die M i t t e  zwischen F l e n s 
burg und S c h l e s w i g  gehört .  W i r  können d e m n a c h ,  o h n e  
der W a h rh e it  zu n a h e  zu treten gerne a n n e h m e n ,  daß  
ungefähr  zwei D r i t t e l  der E in w o h n e r  sich d e s  D ä n i s c h e n  
a l s  Volkssprache bedienen. W e r fe n  w ir  endlich die F r a g e  
a u f  nach den S y m p a t h i e n  d e r  E i n w o h n e r ,  so ist e s  
freilich eben so schwer die Z a h l  der D eutschges in nten  u n d  
der D än ischges in nten  in  dem H erzogthum  S c h l e s w i g  a n z u 
g e b e n ,  a l s  zu best im m en,  w ie  vie le  w ah r e  Christen  sich 
daselbst finden m ö g e n ,  da w ir  die Herzen der M enschen  
nicht erforschen können . W e n n  w ir  aber nach den K u n d 
g eb u n g en  der deutschen P a r th e i  u r th e i l e n ,  so müssen w ir  
gestehen ,  daß sie bei w eitem  die kleinere Z a h l  a u sm a c h t .
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Als im Jahre 1848 Abgeordnete zur deutschen National
versammlung gewählt werden sollten, da wurden in dem 
Flensburger District, welcher etwa 60,000 Seelen zählt, 
nur reichlich 300 Stimmen abgegeben. Auf ähnliche Weise 
ging es mit der Wahl zur schleswig-holsteinischen Landes
versammlung. In  vielen Distrikten gaben verhältnißmäßig 
nur äußerst Wenige ihre Stimmen ab, und in einigen 
Distrikten muß allganz keine Wahl statt gefunden haben, 
weil die Landesversammlung zur Zeit ihrer höchsten Blüthe 
nur etwa 100 Mitglieder zählte, da sie doch deren 120 
haben sollte. Ueberdies ist nicht außer Acht zu lassen, 
daß die Zahl der Deutschgesinnten bei dem Anfang der 
Revolution weit geringer war, als sie es jetzt ist. Es 
liegt ja in der Natur der meisten Menschen, daß sie gern 
der siegenden Parthei angehören wollen, und weil es nun 
in der ersten Zeit Vielen scheinen mochte, daß die Schles
wig-Holsteiner mit Hülfe des 'großen Deutschlands über 
das kleine Dänemark leicht den Sieg davontraaen würden, 
so hielten sie es für klug, sich ihnen anzuschließen. Am 
ersten Ostertage, als die deutsche Armee über die Eider in 
Schleswig eindrang, mögen manche Bekehrungen statt ge
funden haben. Der Mensch mag aber doch nicht gerne 
eingestehen, daß er sich bloß deshalb einer Parthei ange
schlossen hat, weil er glaubte, daß sie den Sieg davon 
tragen würde, und daher kommt es, daß Manche dieser 
plötzlich Bekehrten sich gerade am eifrigsten für die deutsche 
Sache zeigen, um sich vor ihren Genossen den Schein zu 
geben, als sei es ihnen damit eine rechte Herzensangelegen
heit. Es Hessen sich leicht noch mehr solche unlautere Mo
tive anführen, allein es ist dies durchaus überflüssig, da
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es ja gar nicht darauf ankommt, ob sich einige Hundert 
oder Tausend Deutschgesinnte mehr oder weniger in dem 
Herzogthum Schleswig befinden. W ir können denselben 
keinesweges ihre Sympathie für Deutschland an und für 
sich verdenken, allein w ir müssen es durchaus bestreiten, 
daß sie davon ein Recht herleiten können, die Einverleibung 
Schleswigs in den deutschen Bund zu fordern. So lange 
der Grundsatz der Nationalität nicht überhaupt in Europa 
Geltung erlangt hat, so lange Deutschland denselben in 
Bezug auf die großem Nachbarstaaten nicht einmal zur 
Sprache gebracht, geschweige denn durchgeführt, oder auch 
nur durchzuführen ernstlich versucht bat, so lange ist es 
doch in der That unrecht und zugleich unehrenhaft, ihn 
gegen Dänemark anzuwenden und mit Waffengewalt durch
führen zu wollen. Halten sie es für Sklaverei in einem 
dänischen Lande zu wohnen, so ist es ihnen ja nicht ver
wehrt nach Deutschland z'u gehen und an der Freiheit 
desselben Theil zu nehmen. Können sie das aber nicht, sei 
es nun ihrer Vermögensverhältnisse oder anderer Umstände 
wegen, so müssen sie sich in das Unvermeidliche fügen, wie 
der Mensch ja überhaupt in dieser Welt sich in so M an
ches fügen muß, was nun einmal nicht zu ändern steht. 
Es ist doch in der That eine große Unverschämtheit zu 
verlangen, daß Andere um ihrer deutscher Sympathien 
willen die Hinneigung zu Dänemark, die in einem däni
schen Lande, wie Schleswig, doch wohlberechtigt ist, ja so
gar die Treue gegen ihren rechtmäßigen Landesherrn auf
opfern sollen.

Nach Darlegung dieser geschichtl ichen, sprach
l ichen und na t iona len Verh ältnisse des Herzogthums
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Schleswig läßt es sich von dem unpartheiischen Leser ge
wiß nicht in Abrede stellen, daß der König hinreichen
den Grund  hatte der schleswig-holsteinischen Deputation 
in Bezug auf Schleswig folgende Antwort zu geben:

Daß W ir Unser Herzogthum Schleswig dem deut
schen Bunde einzuverleiben weder das Recht, noch die 
Macht, noch die Willen haben, dagegen die unzertrenn
liche Verbindung Schleswigs mit Dänemark durch eine 
gemeinsame freie Verfassung kräftigen wollen; daneben 
aber Schleswigs Selbstständigkeit durch ausgedehnte pro
vinzielle Institutionen, namentlich einen eignen Landtag 
und besondere Verwaltung kräftig schirmen wollen; 

und wenn der König nun einige Tage später, nemlich den 
27. März eine Proklamation erließ, worin es unter Ande
rem hieß: Euch Schleswig«: habe Ich zugesagt und sage 
Euch hinnit zu, daß Ih r  jetzt im Verein mit Dänemark 
und durch Eure eigne Mitwirkung eine freie, volksmäßige 
Verfassung erhalten sollt. Eure Selbstständigkeit als Schles
wig«- soll neben der gemeinsamen Verfassung durch einen 
eignen Landtag, eigne Verwaltung, eigene Gerichte, 
gleichmäßigen Antheil an den Staatsabgaben nach Ver- 
hältniß der Volkszahl, gerechte Verwendung des Ueber- 
schusses der Staats-Einnahme, keine Consumtionsfteuer, 
gleiche Berechtigung der deutschen und dänischen Sprache 
sowohl in der Reichsversammlung, als auf dem Landtage 
gesichert werden, so hätten sie alle Ursache gehabt, mit 
dieser Zusicherung zufrieden zu sein. Wir begreifen nicht, wie 
man aus diesen Aktenstücken eine Incorporation Schleswigs 
in Dänemark heraus lesen konnte, da eine I n c o r p o r a t i o n  
mit einer solchen Selbstständigkeit unvereinbar ist.
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Allein mit dem Worte „Incorporation" konnte man dem 
Volke um so leichter Furcht einflößen, je weniger es die 
Bedeutung desselben kannte, und wenn man sich nun hie 
und da nicht schämte zu sagen, daß incorporiren, welches 
bekanntlich einverleiben bedeutet, so viel heiße als leibeigen 
machen, dann begreift man wohl, daß den Leuten davor 
bange war. M it jener Zusicherung des Königes waren 
die ächten ehrlichen Schleswiger auch wohl zufrieden, allein 
ihre Stimme galt nichts in dem eigenen Lande, weil die 
Schleswig-Holsteiner in Schleswig so gut wie in Holstein 
das Wort führten, und zur Bildung ihres neuen Staates 
das Herzogthum Schleswig nicht entbehren konnten. Daß 
die Ersteren damit zufrieden waren, davon zeugt nicht nur 
die Addresse, welche vor einigen Wochen mit Tausenden 
von Unterschriften bedeckt an den König abgegangen ist, 
indem sie gerade die Königl. Proklamation vom 27. März 
4848 zur Grundlage hat, sondern davon zeugt auch der 
ebenfalls von Tausenden Unterzeichnete Protest gegen die 
Trennung Schleswig von Dänemark, welche schon im Herbst 
1848 während der schleswig - holsteinischen Herrschaft trotz 
der scharfen Verbote und der wahrhaft harten Maaßregeln 
dawider, zu Stande kam.

Nachdem wir nun die Rechte des Landes in Betracht 
gezogen haben, dürfte hier wohl eine passende Stelle sein, 
um hinsichtlich der Rechte des Landeshe r r n  einige 
Worte hinzuzufügen. Die provisorische Regierung hob es 
nemlich in ihrer Proklamation hervor, daß sie die Regie
rung übernommen habe, um nicht bloß die Rechte des 
Landes, sondern auch die Rechte des Landesherrn aufrecht 
zu halten, und nach der Meinung der Schleswig-Holsteiner
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soll es ja ein besonders erbauliches Beispiel sein, was 
Schleswig-Holstein der Welt dadurch gibt, daß es sich nicht 
gegen, sondern fü r die Rechte des Landesherrn erhoben 
hat. Es ist nun freilich schwer, über Unsinn viel Vernünf
tiges zu sagen, denn das Vernünftigste, was sich darüber 
sagen laßt, ist eben nur dies, daß es Unsinn ist. Allein 
die Vertheidiger der schleswig - holsteinischen Revolution 
haben es uns möglich gewacht, doch wenigstens Einiges in 
dieser Beziehung sagen zu können, indem sie uns an einem 
Beispiel zeigen, wie sie sich diese wunderliche Sache ver
stellen, und wie auch Andere sich dieselbe vorstellen sollen. 
Einer derselben, Pastor Versmann in Itzehoe sagt in die
ser Beziehung Folgendes:*) Gesetzt Schleswig-Holstein 
hätte einen eignen Herzog gehabt; dieser wäre durch irgend 
welche Umstände nach Kopenhagen geführt; von dort wäre 
nun die Kunde zu uns gekommen, daß man unserem Her
zog Gewalt angethan, um ihn zu Schritten gegen sein 
eignes Land und Volk zu vermögen, und daß von Seiten 
der Dänen ein Einfall in die Herzogthiuner beabsichtigt 
werde. Würde etwas Anderes übrig geblieben sein, als 
in den Herzogtümern sofort eine provisorische Negierung 
einzusetzen, um das Land, welches augenblicklich ohne Re
gierung und noch dazu vom Feinde bedroht wäre, zu schützen, 
und würde man, wenn dies geschehen, vernünftigerweise 
den Herzogtümern vorwerfen können, daß sie dadurch sich 
wider ihren rechtmäßigen Landesherrn und damit zugleich

V) Zn der Schrift: Schleswig-Holstein und seine Verkläger (aus 
dem Kirchen- und Schulblatt abgedruckt) von E. Versmann, 
Archidiakonus in Ztzehoe. Zweite Auflage. Kiel 1850.
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wider die von Gott verordnete Obrigkeit gesetzt hätten? 
Gewiß nicht." — Gewiß nicht, sagen auch wir. nein ganz 
gewiß nicht! Aber w ir müssen die Sachen nehmen, wie sie 
ist, nicht wie sie möglicher Weise hätte sein können. Hät
ten w ir Christian Karl Friedrich August von Augustenburg 
zum Herzog gehabt, und derselbe wäre unversehcnds in 
die Hände der Dänen und des dänischen Königs ge- 
rathcn, und es wäre ihm dergestalt Gewalt angethan, 
daß er nicht in sein Land hätte zurückkehren können, 
dann würden auch wir dazu gerathen haben, eine pro
visorische Regierung einzusetzen, und dieselbe kräftig zu 
unterstützen, um das Land zu vertheidigen und den Herzog 
aus der Gewalt oder aus der Gefangenschaft zu befreien. 
Allein da w ir nun einmal nicht den Herzog von Augusten
burg, sondern durch Gottes gnädige Fügung den König 
von Dänemark zum Herzog haben, so ist es undenkbar und 
unmöglich, daß unser Herzog, so lange er als König von 
Dänemark über die Dänen regiert, — was ja bekanntlich 
seit dem 20. Jan. 1848 bis auf diesen Tag der Fall ist — 
in die Gewalt und die Gefangenschaft der Dänen und 
des dänischen Königs gerathen sollte. Da nun aber diese 
Voraussetzung unmöglich ist, so ist auch unmöglich die 
Rechtfertigung, welche darauf gebaut wird, und gehört in 
das Reich der Phantasie. All dies Gerede von der Ver- 
theidigung der Rechte des Landesherrn", von „dem Kampf 
gegen den König aber für den Herzog" ist offenbar nichts 
weiter als e in  t r üger i scher  S che in , in den man sich 
gehüllt hat, um das Volk und die Beamten zu bethören 
und zu überlisten, und die deutschen Fürsten desto leichter 
zum Krieg gegen einen Bundesfürsten zu vermögen.
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W ir haben oftmals, wenn wir diese listigen Redensarten 
hörten und lasen, an die Worte Luthers gedacht, die er 
dem neunten Gebot „du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Haus", als Erklärung hinzufügt: wir sollen Gott fürchten 
und lieben, daß wir unserem Nächsten nicht m it List nach 
seinem Erbe oder Hause stehen, noch mit einem Schein 
des Rechten an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu 
behalten förderlich und dienstlich sein, und indem wir glau
ben, daß diese Worte insbesondere auf die Anstifter der 
schleswig-holsteinischen Revolution eine nahe liegende sich 
von selbst ergebende Anwendung leiden, haben wir den 
Wunsch nicht unterdrücken können, daß doch ihnen diese 
Worte möchten mit lebendigen Buchstaben ins Herz ge
schrieben gewesen sein, oder noch jetzt ihnen ins Herz ge
schrieben werden, ihnen und allen denjenigen, welche noch 
immer mit diesem trügerischen Schein sich umgeben, und auf 
diese Weise nicht nur Andere, sondern auch sich selber täuschen.

Nachdem wir nachgewiesen haben, daß das Recht der 
unzertrennlichen Verbindung, wofür die Schleswig-Holstei
ner vorzugsweise geeifert haben, in der von Christian 1. 
ausgestellten Urkunde so wenig begründet ist, daß vielmehr 
das Gegentheil aus derselben hervorgeht; — daß die Auf
hebung der Verbindung, welche factisch zwischen den Her* 
zogthümern bestand, nicht durch den König, sondern durch 
die wesentlich veränderte Gestaltung der Dinge in Deutsch
land, und durch die Holsteiner, welche sich dieser neuen 
Ordnung anschliessen wollten, verschuldet ist; — daß es 
eine große Unverschämtheit war, die Einverleibung Schles
wigs in Deutschland zu fordern, und eine noch größere 
Ungerechtigkeit, dieselbe mit Gewalt erzwingen zu wollen.
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so wie endlich, daß die Idee eines Kampfes für die Rechte 
des Landesherrn in das Gebiet der Fabel gehört, so folgt 
daraus von selbst, daß die schleswig-holsteinische Revolution 
durchaus nicht eine That  der Nothwehr  genannt  
werden kann. Um so leichter läßt sich aber Nachweisen, 
daß der KampfDänemarks ein Act  de r No t hwehr  
genannt  werden muß. Auch hier ist es keine mate
rielle Noth, welche die Dänen zur Ergreifung desselben ge
trieben hat. Denn obgleich in den schleswig-holsteinischen 
Blättern oft genug gesagt worden ist, daß die Dänen ver
hungern müßten, wenn sie nicht die Herzogtümer hätten, 
so können das hier zu Lande nur diejenigen schreiben, 
welche sich nicht schämen, die gröbsten Unwahrheiten zu 
verbreiten, und in der fernen Fremde nur solche glauben, 
welche Dänemark überhaupt nicht kennen, und dasselbe etwa 
für ein wildes, unfruchtbares, unangebautes Land ansehen. 
Der fruchtbare dänische Acker würde sein schönes Korn in 
Ueberfluß Hervorbringen und die dänische Schiffahrt und 
Handlung blühen, auch wenn es kein Herzogthum Schles
wig in der Welt gäbe. Damit wollen w ir keineöweges 
läugnen, daß Dänemark von der Verbindung mit Schles
wig Nutzen hat, allein es ist doch ebenfalls nicht zu über
sehen, daß Schleswig aus der Verbindung mit Dänemark 
gewiß noch größeren Gewinn zieht, wie denn ja ein Blick 
auf die Karte zeigt, daß sie durch ihre natürliche Lage 
aneinander gewiesen sind, und nicht ohne beiderseitigen 
Schaden von einander gerissen werden können*). Also,

#) Vergl. hierüber: An das Volk der Herzogtümer in Betreff 
der angeblichen Uebervortheilung von Seiten Dänemarks»
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um wieder auf die Sache zurückzukommen, eine materielle 
Noch war es nicht, welche die Dänen zum Kampf nöthigte. 
Indessen giebt es bekanntlich manche andere, als die bloß 
leibliche Noch in der Welt. Indem die Schleswig - Hol
steiner das Herzogthum Schleswig von Dänemark losrei
ßen und mit Deutschland verbinden wollten, so wollten sie 
eben damit einen schönen Edelstein aus der Krone Däne
marks rauben, und das konnte und durfte das dänische 
Volk n icht ohne N o th  und ohne sich dagegen zu 
wehren zugeben, wenn es nicht vor der Welt seine Ehre 
einbüßen wollte. Fügen wir dem noch hinzu, daß durch die 
Trennung Schleswigs von Dänemark, und dessen Einver
leibung in Deutschland die Existenz Dännemarks als eig
nen Staates in einem bedeutenden Grade gefährdet wäre, 
so läßt es sich wohl begreifen, daß ein jeder Däne, welcher 
sein Land liebt, und auf dessen mehr als tausendjährige 
Geschichte zurückblickt, sich gedrungen fühlen mußte dafür 
zu stimmen, selbst mit dem großen Deutschland den Kampf 
zu wagen. Und wenn schon diese Rücksichten den König, 
als Herrscher über Dänemark nicht nur berechtigten, sondern 
auch verpflichteten, zur Wahrung der Rechte desselben das 
äußerste M ittel zu ergreifen, so ist es doch von noch grö
ßerem Gewichte, daß er als rechtmäßiger Landesherr der 
Herzogthümer es als seine heiligste Obliegenheit anfehen 
mußte, die Herrschaft des Gesetzes und die Aufrechthaltung 
des Landfriedens mit aller Macht, die ihm zu Gebote

nebst Betrachtungen über die künftige Stellung Schleswigs 
im dänischen Staatsverbandc von Chr. Hansen jun. Flens
burg 1849; so wie auch Diggo Rothe.
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stand, zu schützen, und daß er sich der Erfüllung dieser Pflicht, 
wie schwer sie ihm auch fallen mochte, nicht entziehen durfte.

Doch w ir müssen weiter gehen, und da führt uns 
denn der Weg, den w ir uns vorgezeichnct haben, auf 
einen Punkt, welcher in der Schleswig-Holsteinischen Re
volution eine so bedeutende Nelle spielt, daß wir denselben 
nicht übergehen können. Den Bewohnern der Herzogtü
mer lag natürlich die Frage nahe, wie denn doch der Kö
nig dazu komme, dem Kande seine Rechte entziehen zu wol
len, wenn dieselben wirklich so stark verbrieft, so überaus 
klar und i eutlich seien, als vorgegeben werde. Es wäre in 
der Ordnung und der Wahrheit gemäß gewesen, wenn man 
geantwortet hätte, daß der König hinsichtlich dieser Rechte 
eine andere Ansicht habe, allein, davon abgesehen, daß die 
Ueberzeugung des Landesherrn dem Volke schon an und 
für sich mehr gelten mußte, als die der schleswig-holstei
nischen Parthei, so drängte sich hier wiederum von selbst 
die Frage auf, weshalb man denn diese Angelegenheit nicht 
lieber auf einem friedlichen Wege, etwa durch den schieds
richterlichen Ausspruch einer fremden unpartheiischen Macht, 
als durch die Gewalt der Waffen, zu erledigen, den Ver
such mache. Um der Antwort auf diese Frage auszuweichen 
und zugleich das Volk gegen die Dänen einzunchmen, 
suchte die provisorische Regierung das Volk auf den Glau
ben zu bringen, daß der König hinsichtlich der Rechte des 
Landes ihre Ueberzeugung theile, daß er aber des dänischen 
Volkes wegen derselben nicht folgen dürfe, sondern vielmehr 
feindlich entgegentreten müsse. Der Wille des Landesherrn 
heißt es in der Proklamation der provisorischen Regierung, 
ist n icht mehr f r e i ,  und weiterhin: w ir werden die
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übernommene G ew a lt  zurückgeben, sobald der Landesherr 
wiederum frei sein wird. Diese an und für sich schon 
zweckdienliche Erdichtung von der g e i s t i g e n  U n f r e i h e i t  
d e s  K ö n i g e s  w ar in den ersten T a g en  um so nützlicher, 
weil  sie au f  eine doppelte Weise aufgefaßt werden konnte. 
D a s  Volk konnte nemlich auch an eine körperliche Unfrei
heit, oder, w a s  dasselbe ist, an eine Gefangenhaltung des 
K öniges denken, und um so eher daran denken, je weniger  
demselben der B egriff  der geistigen Unfreiheit geläufig ist. 
D a ß  dies aber nicht bloß möglich w ar ,  sondern auch wirk
lich statt fand, davon zeugen die vielen Gerüchte, welche 
in der ersten Zeit in Betreff der Gefangenhaltung des  
K önigs  umherliefen, und begreiflicherweise wohl im S ta n d e  
waren, selbst ruhige und besonnene Leute in eine gewaltige  
Aufregung zu bringen. Ucber dies haben wir G rund an-  
zunebmen, daß es unter den Gehülfen der provisorischen 
Regierung manche gegeben haben m a g ,  welche dem Volke 
die Unfreiheit des K önigs  auf die angegebene Weise a u s 
legten, da sogar der Prin z  von Roer sich nicht entblödete 
eine solche D eutu n g  zu machen, um die Rendsburger G a r 
nison zum Abfall zu bringen.

Nachdem in den schleswig-holsteinischen Zeitungsblät
tern schon vor langer Zeit und zu wiederholten M a le n  
eingestanden ist,  daß d ie  U n f r e i h e i t  des Königes eine 
bloße E r d i c h t u n g  se i ,  und daß es keinem vernünftigen  
Menschen einfallen könne, daran zu glauben, so würden  
auch wir keinen G rund haben, u n s  weiter darauf einzu
lassen, wenn nur die Vertheidiger der schleswig-holsteinischen 
Revolution  nicht noch immer die Unfreiheit des Königes  
behaupteten. S i e  führen a ls  hauptsächlichen B e w e is  dafür
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a n ,  daß die V orgänge  welche sich am 2 1 .  M ä rz  1848  in  
K openhagen  zu trugen , und  welche sie a l s  eine R ev o lu t io n  
bezeichnen, den König gezwungen hä tten ,  sein M in is te r ium  
nicht n u r ,  sondern auch seinen einige Wochen vorher öffent
lich erklärten W illen  zu ändern . W i r  haben schon früher 
v o n  diesen V org äng en  gesprochen, und  bei dieser G e legen 
heit gesehen, daß sie durch die Beschlüsse der R e n d s b u rg e r  
V ersam m lung , eine D ep u ta t io n  nach Kopenhagen zu senden, 
und  den König um die C onst im irung  eines selbstständigen 
S t a a t e s  Schleswig-Holste in , und  die E inverleibung S ch le s 
w ig s  in den deutschen B u n d  zu ersuchen, hervorgerufen  
w urd en .  I n d e m  aber die G e w ä h ru n g  dieser F o rderungen  
eine Verletzung der Rechte D ä n e m a rk s  an  Sch lesw ig  w a r ,  
können w ir  u n s  da wohl w un d e rn ,  daß die B ü rg e r  K open
h agen s  sich vereinigten, um  dieselbe, so viel in ihren K räf
ten  stand, zu verh indern?  V erd ien t  solches nicht vielmehr 
gelobt zu w e rd e n ?  K a n n  es w ohl  m it  Recht eine R e v o 
lu tion  he ißen , wenn sie durch ihre R ep räsen tan ten  dem 
K önige vorstellen l ießen ,  daß seine bisherigen R a thgeber  
nicht d as  V er t rau en  des Volkes besäßen, u n d ,  w e n n  sie, 
nachdem sie a u s  seinem M u n d e  vernommen h a t t e n ,  daß  
er ihren Wünschen durch die Entlassung des M i n i 
sterium zuvorgekommen sei, sich ruh ig  wieder en tfern 
t e n ?  J a ,  gesetzt auch der König hätte lediglich in 
Folge ihrer Vorstellungen diesen Schr it t  gethan, hä tten  
w ir  ihn wohl deshalb unfrei  nennen  können? Doch 
u m  a u f  die Hauptsache zu kommen, so wissen w i r ,  daß  
dem Könige durch die schleswig-holsteinische D e p u ta t io n  die 
ebengenannten  Forderungen  vorgetragen w u r d e n ,  um  die 
B ew il l igu n g  derselben zu erhalten . I n d e m  er von seiner
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Freiheit Gebrauch machte, konnte er dieselbe entweder ge
währen, oder verweigern. Er verweigerte sie. Den König 
aber deshalb für unfrei zu erklären und Liese Unfreiheit 
von der Furcht vor den „Menschen in Kopenhagen" her- 
zulciten, war doch in der That schaamlos. Ja es war 
schaamlos, einen Fürsten, der von seinem Volke in einem 
hohen Grade geliebt wird, und darum auch das Volk we
der in Kopenhagen, noch anders wo im Lande zu fürchten 
braucht, als abhängig von der rohen Gewalt desselben 
darzustellen, zumal da er selbst erklärte, daß sein Wille 
durch die höhere Macht des Rechtes bestimmt worden sei. 
Konnten die Schleswig-Holsteiner seine Ueberzeugung nicht 
theilen, so mußten sie dieselbe doch ehren, und glaubten 
sic selbst nicht nöthig zu haben, auf die Ansicht ihres 
Landeshcrrn etwas zu geben, so wären sie doch schuldig 
gewesen, sie als solche dem Volke vorzuhalten. Allein es 
war, wie schon eben gesagt ist, vortheilhafter, das Volk 
auf den Glauben zu bringen, daß der König eigentlich 
mit ihnen in Hinsicht der Rechte der Herzogthümer über
ein stimme, und so scheute man sich denn nicht zu erklären, daß 
sein Wille von einer den Herzogtümern feindlichen Parthei 
in Kopenhagen abhängig und demgemäß nicht frei sei. 
Dabei kam es ihnen sehr zu statten, daß der König am 
28. Jan. 1848, also nur einige Wochen vor dem Ausbruch 
der Revolution, in dem Verfassungsrescript erklärt hatte, 
daß die Verfassung, welche er aus freier Machtvollkom
menheit geben wolle, nichts in der Verbindung, welche zwi
schen Holstein und Schleswig bestehe, ändern solle, indem 
man nur auf diese Worte hinzuweisen brauchte, um den 
Schein für sich zu haben, daß man die Wahrheit rede.

4
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wenn man den König des WortbrucheS beschuldige. 
Allein abgesehen davon, daß gerade dieses Rescript bei der 
schleswig-holsteinischen Parthei großen Widerstand fand, daß 
man am 14. Febr. in Kiel den Beschluß faßte, nur unter 
der Bedingung erfahrene Männer zu wählen, daß diesel
ben sich verpflichteten, auf die vom Könige zugesagte Ver
fassung nicht eiuzugehen, sondern eine konstitutionelle Ver
fassung für die Herzogthümer zu fordern, so haben w ir 
schon früher gezeigt, woran es lag, daß jene Verbindung 
der Herzogthümer wegfallen mußte. Nachdem nemlich in 
Deutschland das Streben nach Einheit erwacht war, und 
Holstein als deutscher Bundesstaat sich diesem Streben an
schloß, so mußte es als ein solcher eine eigene Verfassung 
erhalten, und die verfassungsmäßige Einheit, welche der 
König zu bewerkstelligen hoffte, aufgegeben werden. Denn 
das Herzogthum Schleswig mußte sich nun als dänisches 
Land bei aller Selbstständigkeit doch natürlich enger an 
Dänemark anschließen, und an der Verfassung dieses Rei
ches Antheil nehmen. Damit aber fiel, wie leicht einzu
sehen, die zwischen den Herzogthümer bestehende Verbin
dung von selbst hinweg, und w ir müssen gestehen, daß, 
wenn der König, nachdem sich die Verhältnisse so wesent
lich verändert hatten, sich an jene Zusi'cherung hinsichtlich 
der Verbindung der Herzogthümer gehalten, und darüber 
die Rechte Dänemarks au Schleswig und die Rechte 
Schleswigs an Dänemark aus den Augen gesetzt hätte, 
er, statt f r e i  zu handeln,  vielmehr ein Sk l av e  se
nes e ignen W o r t e s  gewesen wäre.

Wie es indessen nicht selten vorkommt, daß man einen 
Fehler, den man Anderen vorwirft, selbst in einem hohen
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G r a d e  besitzt, so ist d a s  auch hier der Fall. D ie  p rov i
sorische R e g ie ru n g  erklärte den K önig  fü r  unfre i ,  allein es 
gehört  nicht viel Nachdenken d a z u ,  um zu erkennen, daß 
s i e  s e l b s t  u n f r e i  w a r .  Diese Unfreiheit können w ir  
freilich nicht a u s  ihrer Ueberzeugung herleiten, da w ir  
u n s  nicht der Unbilligkeit gegen sie schuldig machen wollen, 
zu b e h a u p ten ,  daß sie wider ihre Ueberzeugung gehandelt 
hä tte .  E s  verdient aber doch untersucht zu werden, ob sich 
nicht in ihrer Ueberzeugung selbst e tw a s  Unfreies entdecken 
l ä ß t ,  und  w ir  glauben nicht lange nachiorschen zu dürfen, 
um  dergleichen zu finden. E in  Blick au f  die Geschichte 
u nd  a u f  die sprachlichen Verhältnisse S c h le s w ig s ,  so wie 
a u f  die na t io n a len  S y m p a th ie n  der E in w o h n e r  lehrt ja  
klar und deutlich, Laß dies Herzogthum durchaus nicht ein 
deutsches Land genan n t  werden kann. I n d e m  n u n  aber 
die M itg l ie d e r  der provisorischen N egie rung  in ihrer P r o 
klamation dasselbe ohne W eiteres  für deutsches Land er
k lär ten , und  w ir  zu ihrer E hre  a n n e h m en ,  daß sie damit 
ihre wirkliche Ueberzeugung ausgesprochen h a b e n ,  so will 
es u n s  Vorkommen, daß die Kräfte ih res  Verstandes von 
e iner I d e e  solchergestalt beherrscht w u rd e n ,  daß sie hinsicht
lich alles dessen, w a s  mit dieser Id e e  m ehr oder minder 
in V erb ind u n g  steh», den freien Gebrauch desselben nicht 
m ehr besaßen. W i r  denken hier an  die Id e e  eines selbst
ständigen S t a a t e s  S c h le s w ig - H o l s t e in ,  welche weder in 
G e o g r a p h ie n ,  noch au f  K arten , noch in Geschichtswerken, 
sondern allein in den Köpfen d e r .  S ch lesw ig-H ols te ine r  
eristirt, und  daselbst zu einer sogenannten  streit Id e e  ge
w orden zu sein scheint. N u n  ist b e k a n n t ,  daß Menschen, 
welche mit einer solchen Id e e  behaftet  s ind ,  über asie an .

4*
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dere Gegenstände ganz vernünftig und gerade eben so wie 
andere Leute denken und sprechen, daß sie aber, wenn aus 
diese Idee oder auch nur auf eine damit in Verbindung 
stehende Vorstellung die Rede kommt, über die Kräfte ihres 
Verstandes nicht mehr Herr zu sein scheinen, indem Alles, 
waS dawider spricht, sei dasselbe auch noch so deutlich, 
klar und gewiß, gar keinen Eindruck auf sie macht. So 
geht es manchen Schleswig - Holsteinern, und so mag es 
möglicherweise auch den Anführern derselben, der provi
sorischen Negierung, ergangen sein. Doch wir wollen bei 
diesem Punkt nicht länger verweilen, indem wir selber 
nur wenig Gewicht darauf legen, sondern lieber auf einen 
anderen Umstand aufmerksam machen, welcher in unseren 
Augen eine viel größere Bedeutung hat. Es ist eine zwar 
traurige aber leider genugsam bestätigte Erfahrung, daß 
die Ueberzeugung des Menschen hinsichtlich dessen, was 
Recht ist, nicht immer, wie es doch sein sollte, seinen W il
len bestimmt, sondern daß im Gegentheil der Wille des 
Menschen nur allzuhäufig auf seine Ueberzeugung einen 
verderblichen Einfluß ausübt. Wenn der Mensch durch 
irgend eine Neigung, Leidenschaft oder Gemüthsstimmung 
sich zu einer Handlung hat fortreißen lassen, welche mit 
göttlichen und menschlichen Gesetzen t'ft Widerspruch steht, 
so sucht er diesen Widerspruch durch allerlei Scheingründe, 
Wortklaubereien, Spitzfindigkeiten, Sophismen möglichst zu 
entfernen und arbeitet sich auf diese Weise immer mehr in 
die Ueberzeugung hinein, daß er doch recht gehandelt hat. 
Sollte es wohl so ganz unmöglich sein, daß die Mitglieder 
der provisorischen Regierung an sich selbst diese Erfahrung 
gemacht haben? Und wenn dies wirklich der Fall gewesen.
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können wir da wohl behaupten, daß die Ueberzeugung, 
welche sie hinsichtlich der Gerechtigkeit ihrer Sache in sich 
tragen mögen, eine freie ist? Gewiß nicht.

Weit leichter noch läßt sich einsehen, daß die Mitglie
der der provisorischen Regierung hinsichtlich ihres Willens 
keine sonderliche Freiheit besaßen. Nachdem sie sich schon 
vor längerer Zeit zu Führern einer Parthei hergegeben 
hatten, deren Streben auf den gänzlichen Umsturz der be
stehenden staatlichen Verhältnisse in den Herzogtümern, 
so wie der rechtmäßigen Regierung derselben hinzielte, wa
ren sie in dieser Beziehung nicht mehr Herr über ihre Hand
lungen. Indem sie nämlich einerseits von dem Gelingen 
ihrer verräterischen Pläne die vollste Befriedung ihrer 
Habsucht, ihres Ehrgeizes, ihrer Herrschsucht erwarteten, 
und andererseits durch den Gedanken an die Möglichkeit 
des Mißlingens mit Unmuth und Aerger, mit Besorgniß 
und Furcht vor der verdienten Strafe erfüllt waren, so 
wurden sie sowohl durch jene Leidenschaften, als auch 
durch diese Gemüthsstimmung auf der Bahn, die sie be
treten hatten, immer weiter vorwärts gedrängt, und am 
Ende, als in Folge der erschütternden Begebenheiten in 
Frankreich und Deutschland der günstige Zeitpunkt gekom
men zu sein schien, genötigt, den letzten entscheidenden 
Schritt zu thun dadurch, daß sie die Negierung des Landes 
an sich rissen. Das geschah denn auch mit einer solchen 
Hast, daß wir nicht umhin können, darauf als auf einen ta t 
sächlichen Beweis ihrer Unfreiheit aufmerksam zu wachen. Sie 
hätten doch billigerweise mit ihrer Constituirung warten 
müssen, bis die nach Kopenhagen abgegangene Depu
tation wieder zurückgekehrt war, wenn auch nur um
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den guten Schein vor der Welt zu bewahren, und den 
Vorwurf, daß die Revolution schon vorher in Bereitschaft 
gewesen, zu vermeiden. Fürchteten sie etwa, daß, wie vor 
einiger Zeit in einem Rendsburger Blatte angedeutet
wurde, die Männer, welche nach Kopenhagen abgesandt 
waren, bei ihrer Rückkehr sich der Zügel der Negierung 
bemächtigen möchten? Und wenn dies der Fall war, lie
fert da nicht ihre Eilfertigkeit den Beweis, daß Ehrgeiz 
und Herrschsucht sie verhinderten sich ihres Willens mit 
Freiheit zu bedienen ? Wo war ihre Freiheit, als sie einige 
Tage später, den Eisenbahndircetor Olshausen auf heftiges 
Andrängen der Kieler in ihre Mitte aufnehmen mußten, 
obwohl sie dazu durchaus keine Lust hatten? Endlich ist es 
ja offenkundig genug, daß der Präsident der provisorischen 
Regierung Beseler in dem Jahre vorher durch die schles
wig-holsteinische Parthei eine bedeutende Summe Geldes 
im Lande zusammenbringen ließ, um nach Niederlegung 
seiner Advokatur desto freier für dieselbe wirken zu können. 
So wahr es nun ist, daß er durch die Zurückgabe seiner 
Advokatenbestallung und durch die Entbindung von dem 
Homagialeide im seinem Verhältnisse zum Könige freier
gestellt wart», eben so einleuchtend ist es, daß er durch
jene Collecte in eine größere Abhängigkeit von seiner Par- 
thei gerieth. Ja, wenn es sich wirklich so verhält, daß,
wie damals öffentliche Blätter berichteten, der Herzog von 
Augustenburg ihm vor der Niederlegung seiner Advocatur 
eine jährliche Einnahme von 2000 Nthr. garantiren mußte, 
so liegt die Vergleichung mit dem Verräther Judas, wel
cher sich an die Hohenpriester verkaufte, zu nahe, als daß 
wir nöthig hätten, dieselbe weiter auszuführen. So glau-
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ben wir denn gezeigt zu haben, daß die Männer, welche sich 
anmaßten, den König für unfrei zu erklären, durchaus keine 
Ursache haben, sich ihrer eignen Freiheit zu rühmen.

W ir haben fetzt nur noch einen Umstand, auf welchen 
die Schleswig-Holsteiner und ihre Vertheidiger ein bedeu
tendes Gewicht legen, in Betracht zu ziehen. Es ist be
kannt, daß sie die Revo l u t i on  als eine Vo l kse r he 
bung bezeichnen, und, indem sie zu ihrer Rechtfertigung 
sich dieser Benennung bedienen, scheinen sie den Spruch: 
vox populi vox dei, Volkes Stimme ist Gottes Stimme, 
im Sinne zu haben. Wir wollen uns auf die Richtig
keit oder Unrichtigkeit dieses Spruches hier um so weniger 
einlassen, als derselbe auf den vorliegenden Fall keine An
wendung leidet, da eine Erhebung des Volkes weder 
der Natur der Sache nach statt f i nden konnte, noch 
auch in Wirklichkeit von Anfang an bis hieher statt ge
funden hat. Soll ein ganzes Volk sich wider seinen 
rechtmäßigen Landesherrn erheben, soll es für seine Frei
heit kämpfen, dann muß eiu schwerer Druck, ein harte 
Knechtschaft, sei es nun in leiblicher oder geistiger Hinsicht, 
vorhanden sein, um die vor allen Dingen dazu nöthige 
Erbitterung zu erzeugen. Obgleich wir schon früher erwähnt 
haben, daß weder das Eine noch das Andere der Fall 
war, und auch jetzt das lügenhafte Gerede von dem Dä
nenjoch mit Stillschweigen übergehen und nur bemerken 
wollen, daß man sich in unserem Lande einer Freiheit er
freute, welche man in Preußen und in Deutschland über
haupt nicht kannte, glauben wir doch einige Worte in Be
treff der Uebervortheilung und des Betruges, dessen sich 
die dänische Regierung gegen die Herzogtümer schuldig
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gemacht haben soll, hinzufügen zu müssen. Vor dem Aus
bruch der Revolution machte man mehrere Jahre hindurch 
einen großen Lärm über die Prägravation, die bei der Be
steuerung zum Nachtheil der Bewohner von Schleswig und 
Holstein start finden sollte, und der schleswig-holsteinische 
Rechenmeister Tiedcmann zog im ganzen Lande umher, um 
das Volk durch seine Erzählungen von der großartigen, 
in viele Millionen sich belaufenden, Betrügerei der dänischen 
Regierung gegen dieselbe in Harnisch zu bringen. Indes
sen fehlte es doch nicht an Männern, welche sich nicht scheu
ten. offen die Wahrheit zu sagen. Namentlich hat Chr. 
Hansen jun. hieselbst sich schon damals das Verdienst er
worben, in einer eignen Schrift die Tiedemannschen Be
hauptungen und Berechnungen durch unumstößliche Zahlen
angaben zu widerlegen, wie denn derselbe auch im vorigen 
Jahre in der vorhin angeführten Schrift: An das Volk 
der Herzogthümer :c. rc. dargethan hat, daß von einer 
Prägravation um so weniger die Rede sein kann, da die 
Bewohner der Herzogthümer niedriger besteuert gewesen 
find, als die des Königreiches, indem die Letzteren durch
schnittlich 5 Nbthlr. 90 bst. pr. Kopf erlegten, während 
die Ersteren nur 4 Rbthl. 59 bst. bezahlten. So hatte 
denn das Geschrei über Prägravation bedeutend abgenom
men, als die Revolution ausbrach, und dasselbe nun der- 
massen überhand nahm, daß wer darnach urtheilte die 
Herzogthümer für gänzlich ausgeplünderte und verarmte 
Provinzen des dänischen Reiches halten mußte. Deshalb 
wunderten sich auch die deutschen Truppen nicht wenig, 
als sie in den Herzogthümer« weniger Armuth und D ürf
tigkeit und mehr Wohlstand und Reichthum, als in ihrer
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Heimath, vorfanden. Die revolutionären Gewalten, welche 
nacheinander das Land vorgeblich beglückt, in Wahrheit 
aber bedrückt haben, haben auch deutlich gezeigt, daß sie 
nicht nur über die günstigen Vermögensverhältniffe der 
Einwohner recht gut Bescheid wußten, sondern auch die 
Kunst vortrefflich verstanden, durch ihre Helfer und Hel
fershelfer den Leuten das Geld abzulocken. W ir könnten 
uns damit begnügen, darauf hingewiesen zu haben, daß 
in den Herzogthümern kein Druck, keine Knechtschaft, keine 
dadurch erzeugte Erbitterung gegen die Dänen vorhanden 
war, indem sich daraus schon schlieffen läßt, daß es mit 
der Erhebung des Volkes, mit dem Kampf desselben für
seine Freiheit sehr wenig zu bedeuten hat. W ir wolle»
indessen einige Thatsachen anführen, wodurch dieser Schluß 
seine volle Bestätigung erhält. Es läßt sich allerdings
nicht läugnen, daß in der ersten Zeit nach dem Auftreten
der provisorischen Regierung sich in den Herzogthümern 
eine bedeutende Aufregung kundgab, allein wenn wir nach 
dem Grund derselben fragen, so müssen wir antworten, daß 
die Begeisterung den geringsten, Unruhe, Besorgniß und 
Furcht dagegen den mehrsten Antheil daran hatten. Man
schaffte sich zwar in vielen Gegenden des Landes allerlei
Waffen an, aber nicht so sehr, um sie gegen die Dänen zu
gebrauchen, als vielmehr, um sich damit vor den Räubereien
des unter den Freischaaren sich befindenden Gesindels zu 
schützen. Rur in einigen Landschaften, namentlich in Eider- 
stedt und Angeln, wo der Reichthum großen Uebermuth 
erzeugt hatte, kam eine Art von Landsturm zu Stande, 
welcher nach der Meinung der Schleswig-Holsteiner große 
Dinge ausrichten sollte, und vielleicht auch ausrichten
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wollte. Als aber die Dänen bei Bau und Flensburg die 
schleswig-holsteinischen Truppen und die Freischaaren zum 
Theil gefangen nahmen, zum Theil auseinander spreng
ten, da hatte der Landsturm nichts Eiligeres zu thun, als 
davonzulaufen, und die Waffen so gut als möglich zu ver
stecken. Man hat ferner viel Rühmens gemacht von der 
Willigkeit und Freudigkeit, mit welcher sich die jungen Leute 
zu den Fahnen drängten. In  einem gewissen Maaße mag 
dies der Fall gewesen sein, allein gewiß nicht in einem 
bedeutenden Umfange. Oder führte man nicht zu Zeiten 
bittere Klage darüber, daß Manche durch Bestechun
gen der einen oder anderen Art sich dem Militairdienste 
zu entziehen gewußt hatten? Flüchteten sich nicht ganze 
Schaaren nach Dänemark, weil sie cs nicht über sich 
gewinnen konnten gegen ihren Landesherrn zu dienen? 
Schleppte man nicht hie und da diejenigen, welche sich 
nicht gutwillig cinftellen wollten, mit Gewalt nach Rends
burg? Stellte man nicht in einigen Gegenden förmliche 
Menschenjagden an, um die, welche sich etwa versteckt hiel
ten, gleich dem Wilde, aufzustöbern und einzufangen? 
Ebenso haben wir viel von der Begeisterung gelesen, von 
welcher die schleswig-holsteinische Armee erfüllt sein sollte, 
allein wir können nicht umhin zu gestehen, daß wir auch 
in dieser Hinsicht gegründete Zweifel hegen. W ir wollen 
nickt in Abrede stellen, daß sich in derselben manche sinden 
mögen welche, von der 2dee des Kampfes für das Vater
land durchdrungen, unverkennbare Beweise von Muth und 
Tapferkeit abgelegt haben; allein, als sie im vorigen Früh
jahr durch Flensburg nach dem Norden zog, da bezeigte 
die Mehrzahl derselben nur wenig Lust zum Kampfe gegen
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Dänemark; ja es fanden sich sogar nicht wenige, die einen 
starken Widerwillen dagegen an den Tag legten, indem 
sie dessen eingedenk waren, daß man wohl sein Vaterland 
lieben, aber mehr noch Gott fürchten und den König ehren 
soll. Namentlich gab es unter den älteren Soldaten, die 
dem Könige den Eid der Treue geleistet hatten, manche, 
die ihr Schicksal bitter beklagten, und über die, welche sie 
zum Eidbruche verführt hatten, schwere Verwünschungen 
ausftießen. Man hat es endlich als ein erfreuliches Zei
chen für die Theilnahme des Volkes angesehen, daß es 
die Kriegssteuern mit so großer Bereitwilligkeit entrichtete. 
Es mag dies in Holstein und im südlichen Schleswig ge
schehen sein; was den nördlichen Theil dieses Herzog
thums anbetrifft, so ist es bekannt genug, daß viele Con- 
tribuenten erst dann. diese Steuer entrichteten, als man 
ihnen mit Pfändung und militairischer Execution drohte, 
ja daß es sogar nicht wenige gab, welche diese Maaß- 
regeln zur Vollziehung kommen ließen. Diese Thatsachen 
beweisen doch wohl hinlänglich, daß die schleswig-holstei
nische Revolution keinesweges eine Volkserhebung genannt 
zu werden verdient. Hätte Deutschland mit dem König 
von Preußen an der Spitze sich nicht unbefugterweise in 
die Angelegenheiten unseres Landes hineingemischt, dann 
würde die Revolution aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
ausgebrochen sein, und wenn sie desungeachtet ausgebrochen 
wäre, mit dem ersten Aet wiederum gedämpft worden sein. 
Als aber Deutschland sich der selbftgeschaffenen provisorischen 
Regierung kräftig annahm, als die Beamten geistlichen und 
weltlichen Standes sich mit verhältnißmäßig geringen Ausnah
men für dieselbe erklärten und sie zum Theil eifrig unterstützten.
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da war es nicht zu verwundern, daß Viele aus dem Volke 
die Sache der Herzogtümer für die gerechte ansahen, indem 
sie nicht bedachten, daß Deutschland sich in einem revolu
tionären Zustande befand, und daß die Beamten auch durch 
andere Rücksichten, als durch die Ueberzeugung von der 
Gerechtigkeit der Sache bestimmt werden konnten, so zu 
handeln. Es ist zu bedauern, daß so viele tüchtige Män
ner sich durch die Aufregung der ersten Zeit dergestalt hin
reißen ließen, daß sie ihrer beschwornen Pflichten gegen 
den König uneingedenk werden konnten, und daß sie, nach
dem sie sich einmal auf das Unrecht eingelassen batten, 
großentheils weiter gingen, als sie anfangs eigentlich be
absichtigten. Noch betrübender aber ist es, daß insonder
heit die Prediger, wenige ausgenommen, die dem Könige 
eidlich gelobte Treue so gänzlich hintansetzen konnten, daß 
sie nachdem in Gemäßheit der Berliner Waffenstillstands- 
Convention vom 10. Ju li 1849 in  der L a nde s v e r wa l 
tung eine rechtmäßige Regierung für  das H e r 
zogthum Schl eswi g eingesetzt worden war ,  als
bald gegen dieselbe öffentlich Protest einlegten, und ihr 
den vollen Gehorsam verweigerten *). Wie es aber um

#) Vergl. hierüber außer der früher genannten Schrift des Ge
heimen - Consercnzrathes v. Scheel noch: Sendschreiben an 
den Herrn Obcrconsistorialrath Nielsen in Schleswig von 
D r. H. Martensen in Kopenhagen (Ein W ort über den Amts
eid und die schleswig-holsteinische Geistlichkeit). Dritte Auf
lage. Copenhagen 1850. Ein Votum zur Gewissensfrage 
der schleswig-holsteinischer Geistlichkeit von P. Martens, Pa
stor zu Neukirchen in Angeln. Flensburg 1850. Desselben 
offner Protest in Sachen des Landes. Flensburg 1850.
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desto erfreulicher ist, daß, obgleich jo viele Beamte in Wort 
und That, in Lehre und Beispiel auf der Bahn der Re
volution vorangingen, die Mehrzahl des Volkes doch nicht 
nachfolgte, sondern in Treue und Anhänglichkeit an den 
König verharrte, so ist dieser Umstand ein schlagender Be
weis für die Nichtigkeit der Behauptung, daß die schles
wig-holsteinische Revo lu t i on  keinesweges als  
eine Vol kserhebung angesehen werden kann.

Blicken wir dagegen auf Dänemark hin, so gewahren 
wir bald, daß der Kampf  desselben eine wahre 
Volkösache ist. Nachdem der König der schleswig-hol
steinischen Deputation Antwort ertheilt, und in derselben 
eingeräumt hatte, was er einräumen konnte, sagte er in 
dem Gruß an die Einwohner Kopenhagens:

„wird Unser Anerbieten nicht angenommen, so werden 
Wir mit Unserem ganzen dänischen Volke Dänemarks 
Würde vertheidigen."

Der König hat sich in der Erwartung, die er von 
seinem Volke hegte, nicht getäuscht gesehen, indem dasselbe 
ihm treu und redlich zur Seite gestanden hat. Davon 
zeugt die Willigkeit, mit welcher es die schweren Kriegs
lasten ertrug. Davon zeugen die braven Bewohner Jüt
lands, welche nicht nur den Anreitzungen der Schleswig- 
Holsteiner, mit ihnen gegen die Bewohner der Inseln 
gemeinsame Sache zu machen, mit verdienter Verachtung 
begegneten, sondern auch, als ihr Land vom Feinde theil- 
weise besetzt war, die Drangsale des Krieges mit uner-

Offcnes Sendschreiben an den Herrn Gcneralsnperintendcnt 
Nie. Nielsen in Schleswig von Pastor Hansen in Viöl, der 
Probstei Brcdstedt. Flensburg 1850.
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schütterlicher Geduld aushielten. Davon zeugt die auch 
von den Feinden anerkannte Tapferkeit, welche die dänische 
Armee in den verschiedenen Gefechten und Schlachten ge
zeigt, und auch da bewiesen hat, wo sie vor der Uebermacht 
zuruckweichen mußte. Davon zeugen die Beiträge, welche 
zur Unterstützung der Verwundeten, der Hinterlassenen der 
Gefallenen, so wie der durch den Krieg Bedrängten ge
sammelt worden sind, und welche die zu ähnlichen Zwecken 
in den Herzogtümern beigebrachkcn Summen weit über
steigen. Sollte einer von den Schleswigern, die in den 
beiden letzten Jahren sich in Dänemark aufgehalten haben, 
es unternehmen, in einer Schrift die Hingebung und den 
Eifer des dänischen Volkes für die Sache ihres Landes und 
ihres Königes zu schildern, so würde es gewiß dazu an 
Stoff nicht fehlen.

Nachdem wir so wider die Schleswig-Holsteiner und 
und für Dänemark Zeugniß abgelegt haben, können w ir 
den Wunsch nicht unterdrücken, daß dasselbe an seinem 
Theil dazu beitragen möge, der Wahrheit Bahn zu schaf
fen, und die Zahl derer zu mehren, welche die Sache 
Dänemarks für die gerechte halten.

Möge denn Deutschland einsehen, daß es seine Ehre 
am besten wahrt, wenn es sein ungerechtes Verfahren gegen 
Dänemark erkennt, eingesteht, und möglichst wieder gut 
macht. Möge der König von Preußen, nachdem er nach 
den Friedenspräliminarien vom 10. Ju li v. I .  bat aner
kennen müssen, daß Schleswig zur  dänischen Krone  
gehöre,  unseren König nicht länger hindern, in seinem 
eignen Lande Ruhe und Ordnung zu schaffen. Möge derselbe 
wenigstens darauf bedacht sein, auch seinerseits die Landes-
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Verwaltung mit der nöthigen Machtvollkommenheit in mili- 
tairischer Hinsicht auszurüsten, damit sie sich im Stande 
sehe, den Gehorsam, welchen sie berechtigt ist zu fordern, 
nöthigenfalls zu erzwingen, und gegen die widerspenstigen 
Beamten, mögen sie dem geistlichen oder dem weltlichen 
Stande angehören, mit gebührender Strenge zu verfahren. 
Möchten die Mächte England, Frankreich und Rußland, 
welche der Krone Dänemarks den beständigen, ungestörten 
Besitz des Herzogthums Schleswig garantirt, nock aber 
zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten kein Schwert gezogen 
haben, nun um desto mehr allen Ernstes dafür Sorge 
tragen, daß die Flamme des Krieges nicht auf's Neue 
wieder emporlodere, und mit gehörigem Nachdruck darauf 
dringen, daß Dänemark endlich einmal zu seinem Recht 
gelange. V o r allem aber wol le der al lmächt ige 
Got t ,  der rechte Hel fer ,  unserem Lande den Fr ie
den gnädigl ich ver le ihen,  unserem Könige und 
a l l  seiner Obr i gke i t  gut Regiment  geben, auf  
daß wi r  unter  ihnen ein geruhiges und st i l les 
Leben in a l l e r  Got tsel igkei t  und Ehrbarkei t  
führen mögen.
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